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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des
Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter
Leif-Erik Holm
(AfD)

Aus welchen konkreten Gründen hat Bundeskanz-
lerin Merkel dem Parlamentarischen Staatssekre-
tär Christian Hirte mitgeteilt, dass er „nicht mehr 
Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen 
Länder sein kann“ (https://twitter.com/ChristianH
irte/status/1226077593654435840), und welches 
Mitglied der Bundesregierung hat sich als erstes 
für Marco Wanderwitz als Nachfolger ausgespro-
chen?

Antwort des Staatsministers bei der Bundeskanzlerin
Dr. Hendrik Hoppenstedt
vom 19. Februar 2020

Parlamentarische Staatssekretäre können gemäß § 4 Satz 1 des Gesetzes 
über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre 
(ParlStG) jederzeit entlassen werden, ohne dass es hierfür einer Begrün-
dung bedarf.
Die Ernennung eines Parlamentarischen Staatssekretärs erfolgt nach § 2 
Satz 2 ParlStG auf Vorschlag der Bundeskanzlerin im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister, für den der Parlamentarische Staatssekretär tätig 
werden soll.

2. Abgeordnete
Dr. Kirsten 
Kappert-Gonther
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Die sterblichen Überreste wie vieler Menschen 
tansanischer Herkunft befinden sich nach Kennt-
nis der Bundesregierung in den Beständen bun-
desbezuschusster Einrichtungen, und in wie vie-
len Fällen wurden nach Kenntnis der Bundesre-
gierung Vertreterinnen und Vertretern der Her-
kunftsgesellschaften in Tansania über den Ver-
bleib dieser „human remains“ aus der ehemaligen 
Kolonie „Deutsch-Ostafrika“ informiert?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, Staatsministerin Monika Grütters
vom 20. Februar 2020

Der Bundesregierung liegen keine quantifizierbaren Gesamtdaten zu 
menschlichen Überresten von Menschen tansanischer Herkunft in den 
Beständen bundesgeförderter Einrichtungen vor. In der Obhut des Muse-
ums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin be-
finden sich nach dem aktuellen Forschungsstand ca. 200 menschliche 
Überreste aus Tansania. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz steht mit 
der Botschaft der Vereinigten Republik Tansania in Berlin in intensivem 
Kontakt dazu. Darüber hinaus ist die Bundesregierung im ständigen Ge-
spräch mit der tansanischen Seite zu verschiedenen Aspekten der deut-
schen Kolonialgeschichte.
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3. Abgeordneter
Jan Nolte
(AfD)

Plant die Bundesregierung bzw. Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel zur Vermeidung künftiger 
Komplikationen bei Wahlen die Herausgabe einer 
Liste, auf der Kandidaten bzw. Mehrheitsverhält-
nisse aufgeführt sind, welche weder als „unver-
zeihlich“, noch als „undemokratisch“ eingestuft 
werden und die damit bedenkenlos gewählt wer-
den können bzw. von denen. ein Kandidat sich 
wählen lassen dürfte, und wird es auch eine 
„Schwarzliste“ geben, auf der Kandidaten bzw. 
Mehrheitsverhältnisse aufgeführt sind, die nach 
Ansicht von Kanzlerin Merkel bzw. der Bundes-
regierung eine Bereinigung in Form einer Neu-
wahl erforderlich machen würden?

Antwort des Staatsministers bei der Bundeskanzlerin
Dr. Hendrik Hoppenstedt
vom 19. Februar 2020

Beantworte ich für die Bundesregierung wie folgt:
Nein.

4. Abgeordneter
Uwe Schulz
(AfD)

Wie ist die Aussage der Bundeskanzlerin in Be-
zug auf die Wahl zum thüringischen Bundesmi-
nisterpräsidenten, „das Ergebnis der Wahl müsse 
wieder rückgängig gemacht werden“, welche die 
Bundeskanzlerin bei einer Pressekonferenz im 
südafrikanischen Pretoria und nach meiner Auf-
fassung in amtlicher Eigenschaft gemacht hat, in 
Bezug auf die demokratischen Werte der Bundes-
republik Deutschland zu bewerten und nach wel-
cher Rechtsgrundlage hat die Bundeskanzlerin 
diese Forderung nach der Rückgängigmachung 
dieser Wahl gefordert?

Antwort des Staatsministers bei der Bundeskanzlerin
Dr. Hendrik Hoppenstedt
vom 19. Februar 2020

Beantworte ich für die Bundesregierung wie folgt:
Parteipolitische Äußerungen der Bundeskanzlerin werden seitens der 
Bundesregierung nicht kommentiert.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Finanzen

5. Abgeordneter
Dr. Dietmar 
Bartsch
(DIE LINKE.)

Wie hoch sind die Sozialabgaben, die Rentnerin-
nen und Rentner zu leisten haben (bitte in Milliar-
den nach GKV und Pflegeversicherung aufschlüs-
seln für die Jahre 2015 bis 2019), und wie viel an 
Einkommensteuern und Sozialabgaben werden 
von der kommenden Rentenanpassung zum 1. Juli 
2020 abgezogen (bitte nach Einkommensteuer 
und Sozialabgaben extra aufschlüsseln für Rent-
ner die 2019 mit folgenden Monatsbruttorenten 
im zweiten Halbjahr 2019 ohne weitere Einkünf-
te: a) 1200 Euro, b) 1500 Euro, c) 1700 Euro, d) 
2000 Euro, e) 2500 Euro in Rente gegangen sind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 20. Februar 2020

Die Bemessungsgrundlage in der gesetzlichen Krankenversicherung und 
der sozialen Pflegeversicherung ist die ausgezahlte Rente, sodass sich 
aus der nachgelagerten Besteuerung keine Auswirkungen auf die Bei-
tragshöhe ergeben.
Die Höhe der Sozialabgaben aus Zahlungen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung an Rentenbezieher in den Jahren 2015 bis 2019 ist der nach-
folgenden Tabelle zu entnehmen:

Höhe der Beitragseinnahmen für GKV und Pflegeversicherung 
(SPV) für Rentner

Zahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung für Pflicht- und
freiwillig Versicherte, ohne Beiträge aus Versorgungsbezügen

Angaben in Milliarden Euro
Jahr GKV SPV
2015 36,7 5,4
2016 38,7 5,6
2017 40,1 6,3
2018 41,1 6,5
2019 8,1

Zahlen zu den Beitragseinnahmen der GKV für das Jahr 2019 liegen 
noch nicht vor.
Da die genaue Höhe der Rentenanpassung zum 1. Juli 2020 noch nicht 
feststeht, kann zur Steuer- und Sozialabgabenlast für Rentner noch keine 
Aussage getroffen werden.

6. Abgeordneter
Dr. Danyal Bayaz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Was (z. B. BMF‑Schreiben, Gesetzesänderung, 
konkrete Maßnahmen und Zeitplan) plant die 
Bundesregierung (www.onvista.de/news/altmaier-
koalitionsbeschluesse-wichtides-signalan-wirtsch
aft:323979801) hinsichtlich der Erleichterung di-
gitaler Wirtschaftsgüter, und soll neben der Prü-
fung des Optionsmodells bei der Besteuerung von 
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Personengesellschaften auch eine Erleichterung 
bei der Thesaurierungsbegünstigung geprüft oder 
umgesetzt werden (bitte wenn möglich, Zeitplan 
angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 18. Februar 2020

Die Bundesregierung arbeitet an der Umsetzung der im Koalitionsbe-
schluss enthaltenen Aussage zu den Abschreibungsbedingungen digita-
ler Wirtschaftsgüter. Die konkrete Ausgestaltung der Maßnahme wird 
wegen der Komplexität der Aufgabe noch einige Zeit in Anspruch neh-
men.
Zur Frage, wie Personengesellschaften optional so besteuert werden 
können wie Kapitalgesellschaften, sind die Arbeiten noch nicht abge-
schlossen.

7. Abgeordneter
Fabio De Masi
(DIE LINKE.)

Auf welcher Grundlage hält die Bundesregierung 
eine Verständigung mit Steuerpflichtigen – unter 
Berücksichtigung der Zulässigkeit solcher Ver-
ständigungen nur für Sachverhalte, die nur unter 
erschwerten Bedingungen ermittelt werden kön-
nen (Schreiben des BMF v. 30. Juli 2008 – IV A 3 
– S 0223/07/10002 BStBl 2008/S. 831, https://dat
enbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/304467/) – 
in Fällen für rechtlich zulässig und politisch – mit 
Blick auf die Signal- und Ertragswirkung – för-
derlich an, bei denen im Zusammenhang mit 
Cum/Ex-Geschäften strafrechtliche Vermögens-
einziehungen drohen und staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungen sowie teils Strafverfahren in einem 
weit fortgeschrittenen Stadium stehen (bitte be-
gründen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 20. Februar 2020

Sowohl der Vollzug der Steuergesetze als auch die Strafverfolgung in 
Steuerstrafsachen liegen in der Zuständigkeit der Länder. Demnach ob-
liegt auch die Entscheidung über eine tatsächliche Verständigung im Be-
steuerungsverfahren im konkreten Einzelfall der jeweils zuständigen Fi-
nanzbehörde des Landes. In Fällen erschwerter Sachverhaltsermittlung 
ist unter bestimmten Voraussetzungen eine tatsächliche Verständigung 
über den Sachverhalt möglich. Die für die Finanzverwaltung bindenden 
Vorgaben für eine tatsächliche Verständigung ergeben sich aus dem 
BMF-Schreiben vom 30. Juli 2008, BStBl. I S. 831. Hiernach kann von 
einer tatsächlichen Verständigung auch nach Einleitung des Strafverfah-
rens Gebrauch gemacht werden. Zu Ermittlungsverfahren und gerichtli-
chen Verfahren der Länder nimmt die Bundesregierung grundsätzlich 
keine Stellung.
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8. Abgeordnete
Katja Hessel
(FDP)

Ist der Bundesregierung bekannt, dass seit einer 
Gesetzänderung aus dem Jahr 2017 eine Offenba-
rung oder Verwertung der durch das Steuerge-
heimnis geschützten Daten nach § 30 Abs. 4 Nr. 2 
AO nur noch durch Bundesgesetz zugelassen wer-
den kann, und plant die Bundesregierung ein Bun-
desgesetz zu initiieren, dass den Länderbehörden 
diese Verwertung erlaubt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 17. Februar 2020

Der Bundesregierung ist die Gesetzesänderung bekannt. Die Änderung 
des § 30 Absatz 4 Nummer 2 der Abgabenordnung (AO) erfolgte durch 
das Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer 
Vorschriften vom 17. Juli 2017, BGBl. I S. 2541. Bei der Änderung der 
Worte „durch Gesetz“ in „durch Bundesgesetz“ handelt es sich um eine 
klarstellende Änderung (vgl. Bundestagsdrucksache 18/12611 Seite 82). 
Bereits vor der Änderung war eine Offenbarung nach § 30 Absatz 4 
Nummer 2 AO nur zulässig, soweit ein Bundesgesetz dies ausdrücklich 
zuließ, da Landesrecht kein Bundesrecht durchbrechen kann (Artikel 31 
Grundgesetz). Eine Initiative der Bunderegierung zur Änderung an die-
ser seit Einführung der AO geltenden Rechtslage ist nicht geplant.

9. Abgeordneter
Konstantin Kuhle
(FDP)

Welche Erwägungen der Bundesregierung haben 
dazu geführt, dass die Beamten der Bundesbank, 
die in der Zentrale oder der Hauptverwaltung tätig 
sind und bisher entsprechend § 31 Abs. 4 
BBankG i. V. m. § 2 BBankPersV eine Zulage für 
ihren Dienst erhalten, nach der Anpassung des 
Bemessungsdatums im Rahmen des Besol-
dungsstrukturenmodernisierungsgesetzes effektiv 
eine höhere Zulage erhalten, während diejenigen 
Beamten, die in den Filialen der Bundesbank 
Dienst tun, keine Besoldungsanpassung erfahren, 
und beabsichtigt die Bundesregierung, diese Drei-
teilung bei der Bankzulage für die Beschäftigten 
der Bundesbank dauerhaft aufrechtzuerhalten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn
vom 19. Februar 2020

Durch Artikel 6 des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 (HBeglG 2006) vom 
29. Juni 2006 (BGBl I S. 1402, 1404) wurde die Bankzulage in § 31 Ab-
satz 4 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b) BBankG neu geregelt. Die zuvor 
unabhängig von einer Verwendung in der Zentrale, den Hauptverwaltun-
gen und den Filialen der Deutschen Bundesbank in Höhe von 19 Prozent 
des Grundgehalts gewährte Zulage wurde auf die Gewährung einer Zu-
lage für eine Verwendung in der Zentrale bis zur Höhe von neun Prozent 
sowie für eine Verwendung in den Hauptverwaltungen bis zur Höhe von 
fünf Prozent des Grundgehalts beschränkt.
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Die Bundesregierung sah diese Kürzung als notwendigen Beitrag der 
Bundesbank zur Haushaltskonsolidierung für erforderlich an, weil die 
zuvor bestehende Zulage mit ihrer Höhe alle ansonsten im Bundesbe-
reich gewährten bedeutsamen Zulagen deutlich überstieg. Daher wurde 
im Zuge der Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung eine Neube-
wertung der für die Bundesbankbediensteten zur Verfügung stehenden 
Besoldungselemente im Zusammenhang mit dem Übergang der geldpo-
litischen Kompetenz von der Bundesbank auf die Europäische Zentral-
bank (EZB) und der im Jahr 2002 beschlossenen Strukturreform der 
Deutschen Bundesbank vorgenommen. Insbesondere die Differenzie-
rung zwischen einer Verwendung in der Zentrale, in den Hauptverwal-
tungen und in den Filialen der Bundesbank trägt der gewandelten Be-
deutung der verschiedenen Stellen der Bundesbank im Rahmen der ver-
änderten Struktur Rechnung.
Mit dem Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz (BesStMG) hat 
der Gesetzgeber im Bereich des Zulagenwesens insgesamt maßvolle und 
zugleich zeitgemäße Erhöhungen vorgenommen, um die Zukunftsfähig-
keit der Besoldungsstruktur im öffentlichen Dienst zu gewährleisten und 
herausgehobene Funktionen sowie bereichsspezifische Besonderheiten 
angemessen widerzuspiegeln. Durch die Änderung der Bundesbankper-
sonal-Verordnung im Kontext des BesStMG wurde die Bankzulage für 
die Beamtinnen und Beamten der Deutschen Bundesbank in der Zentrale 
und in den Hauptverwaltungen unter Berücksichtigung der Strukturent-
wicklungen des Zulagenwesens im Bereich des Bundes maßvoll, aber 
spürbar erhöht und orientiert sich an den durch das BesStMG vorgege-
benen Rahmenbedingungen unter Fortschreibung der gesetzlichen Neu-
regelung der Bankzulage im Jahre 2006

10. Abgeordneter
Michael Leutert
(DIE LINKE.)

Wie hoch war bzw. ist der Derivatebestand des 
Bundes zur Zinsabsicherung (bitte für die Jahre 
2005 bis 2020 einzeln angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn
vom 18. Februar 2020

Zinsswaps werden im Schuldenwesen des Bundes nicht zur Absicherung 
gegen eine bestimmte Zinsentwicklung eingesetzt, sondern dienen ge-
mäß § 2 Absatz 6 Haushaltsgesetz zur Optimierung der Zinsstruktur und 
zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken in Verbindung mit den bege-
benen Bundeswertpapieren.
Der Derivatebestand des Bundes hat sich seit 2005 wie folgt entwickelt:

Jahr Nominalvolumen am Jahresende
(in Mrd. Euro)

2005 106,1
2006 174,7
2007 211,3
2008 257,3
2009 217,2
2010 238,4
2011 281,5
2012 300,8
2013 243,8
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Jahr Nominalvolumen am Jahresende
(in Mrd. Euro)

2014 280,5
2015 315,3
2016 263,9
2017 249,3
2018 262,3
2019 293,9
31.01.2020 293,9

11. Abgeordneter
Michael Leutert
(DIE LINKE.)

Hat die Bundesregierung angesichts des schon 
längerfristig niedrigen Zinsniveaus Opportunitäts-
kostenberechnungen über die wirtschaftliche 
Sinnhaftigkeit von Zinsabsicherungsgeschäften 
getätigt (Opportunitätskostenberechnung bitte für 
den Zeitraum 2012 bis 2020 angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn
vom 18. Februar 2020

Da Zinsswaps im Schuldenwesen des Bundes nicht zur Absicherung ge-
gen eine bestimmte Zinsentwicklung eingesetzt werden und keine eigen-
ständige „Derivatestrategie“ verfolgt wird, werden keine separaten Op-
portunitätskostenberechnungen für das Derivateportfolio durchgeführt.
Durch den Einsatz von Zinsswaps wird die Zinsbindungsstruktur des 
Schuldenportfolios so modifiziert, dass sich eine Verbesserung der Kos-
ten- und Risikostruktur des Gesamtportfolios, bestehend aus Wertpapie-
ren und Derivaten, ergibt. Je nach der Zusammensetzung des Wertpa-
pierportfolios und der Ausrichtung der Portfoliostrategie wurden Zins-
swaps in der Vergangenheit zur Verlängerung oder Verkürzung der Port-
foliolaufzeiten und zur Umstrukturierung zwischen den Laufzeitklassen 
eingesetzt.
Interne Modellrechnungen über die Entwicklung von Kosten- und Risi-
kokennziffern für das Gesamtportfolio werden durchgeführt.

12. Abgeordneter
Bernd Riexinger
(DIE LINKE.)

In welchem wertmäßigen Umfang hat die Bun-
desregierung Dienstleitungen der sogenannten 
Big Four der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(KPMG, Deloitte, Ernst Young, PwC) seit 11. Juli 
2016 in Anspruch genommen, und wie oft haben 
seit 11. Juli 2018 Vertreterinnen und Vertreter der 
Big Four in Beratungsgremien, Konsultationen 
etc. der Bundesregierung teilgenommen (bitte 
aufschlüsseln nach Ressorts)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn
vom 21. Februar 2020

Die erbetenen Informationen wurden unter Beteiligung des Ressorts er-
hoben und in der beigefügten Anlage zusammengefasst.
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13. Abgeordneter
Stefan Schmidt
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Inwiefern plant die Bundesregierung weiterhin 
die Grundsteuer C vor dem 1. Januar 2025 einzu-
führen, wie es in Artikel 6 der ursprünglichen 
Fassung des Entwurfs eines Gesetzes zur Umset-
zung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuer-
recht (Drucksache 19/14338) vorgesehen war, und 
falls dies nicht geplant ist, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 20. Februar 2020

Der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
2030 im Steuerrecht sah keine Einführung der Grundsteuer C vor dem 
1. Januar 2025 vor.
Die Bundesregierung beabsichtigt gegenwärtig keine frühere Einführung 
eines solchen gesonderten Hebesatzrechts bei der Grundsteuer.

14. Abgeordneter
Stefan Schmidt
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie sieht der Zeitplan der Bundesregierung zur 
Klärung der noch offenen Anwendungsfragen bei 
§ 2b UStG aus (www.stgt-mv.de/static/STGT/Dat
eien/Kommunalfinanzen/PrioritProzentC3Prozent
A4tenlisteProzent20AnwendungsfragenProzent2z
umProzent2ProzentCZProzentA7ProzentZOZbPr
ozentZOUStG.pdf), und wird die Bundesregie-
rung einen Gesetzentwurf vorlegen, um im Sinne 
der Entschließung des Bunderats (Bundesratsd-
rucksache 492/19) den Optionszeitraum bis zur 
Anwendung von § 2b UStG auf juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts um zwei Jahre zu ver-
längern?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 21. Februar 2020

Die Neuregelung des § 2b UStG zur Umsatzbesteuerung der öffentli-
chen Hand wurde auf Grundlage unionsrechtlicher Vorgaben mit Steuer-
änderungsgesetz 2015 vom 2. November 2015 geschaffen. Der Gesetz-
geber hat eine optionale Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020 vor-
gesehen. Das BMF klärt in diesem Zusammenhang fortlaufend Anwen-
dungsfragen des § 2b Umsatzsteuergesetz mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder.
Das BMF prüft derzeit – entsprechend der Bundesrats-Entschließung 
vom 20. Dezember 2019 (Bundesratsdrucksache 492/19) – eine Verlän-
gerung der Übergangsfrist, insbesondere im Hinblick auf die Vereinbar-
keit mit den unionsrechtlichen Vorgaben. Dabei zeichnet sich bereits 
jetzt ab, dass eine mögliche Verlängerung nicht zu Wettbewerbsverzer-
rungen führen dürfte.
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15. Abgeordnete
Ulrike Schielke-
Ziesing
(AfD)

Wie viele Fälle von Rückforderungen im Zusam-
menhang mit Kindergeld in grenzüberschreiten-
den Fällen (vgl. https:// b i t . l y / 2 S F 6 vJV, in 
sog. ,,züR-Fälle“) wurden nach Kenntnis der Bun-
desregierung im Jahr 2019 in Deutschland festge-
stellt und zu wie vielen dieser Fälle wurde nach 
Kenntnis der Bundesregierung ein Beitreibungser-
suchen nach Artikel 78 der Verordnung (EG) 
Nr. 987/2009 an den ausländischen Träger (,,er-
suchte Partei“, Art. 75 Abs. 1 VO 987/2009) ge-
stellt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 21. Februar 2020

Nach Kenntnis der Bundesregierung gab es im Jahr 2019 insgesamt 
38.003 Rückforderungen von Kindergeld in grenzüberschreitenden Fäl-
len.
Zur Anzahl der Beitreibungsersuchen an ausländische Träger nach der 
Verordnung (EG) Nr. 987/2009 im Jahr 2019 liegen der Bundesregie-
rung keine statistischen Daten vor.

16. Abgeordneter
Andreas Wagner
(DIE LINKE.)

Wie viele Gebäude der Bundesministerien inklu-
sive ihrer nachgeordneten Behörden sind mit Pho-
tovoltaikanlagen mit welcher Fläche (bitte je Bun-
desministerium auflisten)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn
vom 20. Februar 2020

Von den im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements 
(ELM) von den Bundesministerien und ihren nachgeordneten Behörden 
als Dienstliegenschaften genutzten Liegenschaften der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA) sind 74 Liegenschaften mit insgesamt 113 
Photovoltaikanlagen ausgestattet.
Die nachfolgende Tabelle enthält die Verteilung der Liegenschaften mit 
Photovoltaikanlagen auf die einzelnen Ressorts.

Bundesministerium
inkl. nachgeordneter Bereiche

Anzahl

AA  2
BMAS  1
BMBF  1
BMEL  3
BMF  6
BMG  1
BMI 10
BMJV  6
BMU  8
BMVg 18
BMVI  8
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Bundesministerium
inkl. nachgeordneter Bereiche

Anzahl

BMWi  5
BMZ  1
Sonstiges  4

Zur (Modul-)Fläche liegen keine Informationen vor, da diese nicht erho-
ben wird.
Die BImA ist bestrebt, weitere Dienstliegenschaften zur Stromgewin-
nung durch Photovoltaikanlagen zu nutzen.

17. Abgeordnete
Daniela Wagner
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Bei wie vielen Wohnungen hat die Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben in angespannten Woh-
nungsmärkten in Großstadtregionen, die von Lan-
desregierungen durch Rechtsverordnung als sol-
che bestimmt sind (§ 556d Absatz 2 BGB), die 
Bestands- sowie die Erst- und Neuvermietungs-
mieten auf 10 Euro/m2/nettokalt bereits herabge-
setzt, wie seit es dem Haushaltsvermerk 60.4 im 
Einzelplan 60 des Bundeshaushaltsplans 2020 
möglich ist, und wo wird die Herausforderung ge-
prüft?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn
vom 21. Februar 2020

Nach Maßgabe des Haushaltsvermerks Nr. 60.4 zu Titel 121 01 des Ka-
pitels 6004 des Bundeshaushaltsplans sind die Bestandsmieten der im 
Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) stehenden 
Wohnungen in angespannten Wohnungsmärkten und in Großstadtregio-
nen, bei denen bis zum 1. Januar 2020 ein Mietzins von mehr als 
10,00 Euro/m2 (nettokalt) festgesetzt worden war, von den betreffenden 
Hauptstellen der BImA überprüft worden. Der nachfolgenden Aufstel-
lung sind die Standorte sowie die Anzahl der Bestandsmietverhältnisse 
zu entnehmen, bei denen nunmehr zeitnah eine entsprechende Anpas-
sung der Miete auf 10,00 Euro/m2 (nettokalt) mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2020 erfolgt:

Land Stadt Anzahl der 
Sachverhalte

Baden-Württemberg Böblingen 1
Freiburg 33
Müllheim 2
Stuttgart 5

Bayern Füssen 1
München 560
Neu-Ulm 1
Nürnberg 1
Oberaudorf 1
Pullach 1

Berlin Berlin 15
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Land Stadt Anzahl der 
Sachverhalte

Hamburg Hamburg 10
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 7

Köln 8

Überdies wurden seit dem 1. Januar 2020 bundesweit 240 BImA-eigene 
Wohnungen neu vermietet. Die Mietwertfestsetzung erfolgte in diesen 
Fällen unterhalb von 10,00 Euro/m2 (nettokalt).

18. Abgeordneter
Hubertus Zdebel
(DIE LINKE.)

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
der Anteil von sogenannten Share Deals an den 
gesamten Immobilientransaktionen in Deutsch-
land von 2015 bis 2019 (orientiert an Größe bzw. 
Anzahl der transferierten Immobilien/Wohnein-
heiten; bitte aufschlüsseln nach Jahr und nach An-
teilsänderungen an den immobilienbesitzenden 
(Personen- oder Kapital-)Gesellschaften größer 
und kleiner der Beteiligungsschwelle von 95 Pro-
zent), und welche Konsequenzen zieht die Bun-
desregierung aus der Schlussfolgerung aus einer 
Studie des ifo-Instituts, wonach die Grunderwerb-
steuer tendenziell zu einer Verringerung der Im-
mobilienpreise führt (vgl. ifo Working Papers, 
Who Bears the Burden of Real Estate Transfer 
Taxes?, 308/2019)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 17. Februar 2020

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, wie hoch der Anteil 
von sogenannten Share Deals an den gesamten Immobilientransaktionen 
in Deutschland von 2015 bis 2019 ist.
Bezüglich der Höhe der Steuersätze der Grunderwerbsteuer nimmt die 
Bundesregierung wie folgt Stellung:
Mit der Einfügung von Artikel 105 Absatz 2a Satz 2 Grundgesetz im 
Zuge der Föderalismusreform von 2006 wurde den Ländern die aus-
schließliche Gesetzgebungsbefugnis für die Bestimmung des Steuersat-
zes bei der Grunderwerbsteuer zugewiesen (vgl. auch Gesetzesbegrün-
dung Bundestagsdrucksache 16/813, Seite 20).
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern,
für Bau und Heimat

19. Abgeordneter
Ekin Deligöz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welches Referat im Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat führt die Fachaufsicht 
über die integrationsbegleitende Kinderbetreuung 
aus (vgl. Beantwortung Schriftliche Frage 30 auf 
Bundestagsdrucksache 19/10441)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Kerber
vom 18. Februar 2020

Im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat führt das Referat 
H I 2 (Rechtsangelegenheiten und Maßnahmen der Integration) in Integ-
rationsangelegenheiten die Fachaufsicht über das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) und damit auch über die BAMF-Förde-
rung der von den Kursträgern organisierten integrationskursbegleitenden 
Kinderbetreuung.
Im Übrigen wird auf die Antworten der Bundesregierung zu den Schrift-
lichen Fragen 30 aus Mai 2019 und 23 aus Dezember 2019 verwiesen.

20. Abgeordneter
Udo Hammelgarn
(AfD)

Bezieht sich nach Auffassung der Bundesregie-
rung die vom Parlamentarischen Staatsekretär 
Marco Wanderwitz via Twitter am 11. November 
2018 verbreitete-Einschätzung, „Die #AfD und 
#Gauland sind giftiger Abschaum“ (https://twitte
r.com/wanderwitz/status/1061710057103155200?
lang_de) und ausschließlich auf die neuen Bun-
desländer, für die er zukünftig als Ostbeauftragter 
der Bundesregierung zuständig ist, oder auf die 
gesamte Bundesrepublik und insbesondere sein 
bisheriges Tätigkeitsfeld im Ausschuss für Bau, 
Wohnen; Stadtentwicklung und Kommunen dem 
auch ich angehöre?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Kerber
vom 20. Februar 2020

Der in der Frage zitierte Twitter-Account wird von Herrn Parlamentari-
scher Staatssekretärin Marco Wanderwitz privat genutzt und nicht in sei-
ner Funktion als Parlamentarischer Staatssekretär. Zur Kommunikation 
über private Twitter-Accounts nimmt die Bundesregierung nicht Stel-
lung.

21. Abgeordneter
Lars Herrmann
(AfD)

Wann wird nach Kenntnis der Bundesregierung 
die Nutzung der neuen. Beihilfe-App (www.bva.b
und.de/DE/Das-BVA/Digitalisierung/Beihilfe-Ap
p/beihilfeapp_node.html) für die Beihilfeberech-
tigten der Bundespolizei verfügbar sein?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Helmut Teichmann
vom 19. Februar 2020

Die Bundespolizei gehört nicht zum Kundenkreis des Bundesverwal-
tungsamtes (BVA) für den die Beihilfe-App zur Verfügung steht, son-
dern sie bearbeitet die Beihilfeanträge der beihilfeberechtigten Personen 
selbst. Das für die Beihilfefestsetzung bei der Bundespolizei genutzte 
Fachverfahren lässt aus technischen Gründen die Implementierung der 
Beihilfe-App nicht zu.

22. Abgeordneter
Leif-Erik Holm
(AfD)

Wann und durch wen hat die Bundesregierung 
Kenntnis davon erhalten, dass der damalige Parla-
mentarische Staatssekretär beim Bundesminister 
des Innern, Marco Wanderwitz (CDU), die Partei 
Alternative für Deutschland (AfD) am 11. No-
vember 2018 öffentlich als ,,giftigen Abschaum“ 
bezeichnet hat (https://twitter.com/wanderwitz/sta
tus/1061710057103155200)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Kerber
vom 20. Februar 2020

Der in der Frage zitierte Twitter-Account wird von Herrn Parlamentari-
scher Staatssekretär Marco Wanderwitz privat genutzt und nicht in sei-
ner Funktion als Parlamentarischer Staatssekretär. Zur Kommunikation 
über private Twitter-Accounts nimmt die Bundesregierung nicht Stel-
lung.

23. Abgeordneter
Leif-Erik Holm
(AfD)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des da-
maligen Parlamentarischen Staatssekretärs beim 
Bundesminister des Innern, Marco Wanderwitz 
(CDU), wonach die Partei Alternative für 
Deutschland (AfD) „giftiger Abschaum“ sei 
(https://twitter.com/wanderwitz/status/106171005
7103155200), und hält die Bundesregierung die 
Bezeichnung „Abschaum“ durch Parlamentari-
sche Staatssekretäre gegenüber Mitgliedern des 
Deutschen Bundestages grundsätzlich für ange-
messen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Kerber
vom 20. Februar 2020

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

24. Abgeordneter
Leif-Erik Holm
(AfD)

Wie oft haben Parlamentarische Staatssekretäre 
nach Kenntnis der Bundesregierung bisher öffent-
lich Mitglieder des Deutschen Bundestages als 
„Abschaum“ bezeichnet und fällt dieser Begriff 
unter die Definition der Bundesregierung für 
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„Hate Speech und Hetze im Internet“ (www.bmi. 
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikatione 
n/themen/heimat-integration/nap.pdf?__blob=pub 
licationFile&v=7, Seite 35)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Kerber
vom 20. Februar 2020

Hinsichtlich der Fragestellung im ersten Halbsatz wird auf die Antwort 
zu Frage 1 verwiesen. Im Übrigen liegen keine Erkenntnisse vor.
Die Bewertung, ob ein Beitrag im Internet im Einzelfall als strafbares 
Hassposting zu werten ist, obliegt den Staatsanwaltschaften und Gerich-
ten. Die Bundesregierung nimmt hierzu nicht Stellung.

25. Abgeordneter
Christian Kühn
(Tübingen)
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wer (welche Institution) hat die Satzung der Bun-
desstiftung Bauakademie verfasst, und wann er-
folgte der entsprechende Kabinettsbeschluss?

26. Abgeordneter
Christian Kühn
(Tübingen)
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Auf welcher rechtlichen Grundlage wurde die 
Bundesstiftung Bauakademie gegründet?

Antwort des Staatssekretärs Klaus Vitt
vom 20. Februar 2020

Die Fragen werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammenge-
fasst beantwortet:
Die Mittel für die Wiedererrichtung des Bauakademiegebäudes und die 
institutionelle Förderung der neuen Bundesstiftung hat der Haushaltsge-
setzgeber in den Bundeshaushalt eingeplant und beschlossen.
Bei der Bundesstiftung Bauakademie handelt es sich um eine Stiftung 
bürgerlichen Rechts nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB). Eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts entsteht 
durch das Stiftungsgeschäft und die staatliche Anerkennung. Das Stif-
tungsgeschäft ist eine einseitige, nicht empfangsbedürftige verbindliche 
Erklärung des Stifters, eine rechtsfähige Stiftung errichten und hierzu ei-
nen bestimmten Teil seines Vermögens einem von ihm bestimmten 
Zweck widmen zu wollen (vgl. § 81 Abs. 1 Satz 2 BGB). Mit dem Stif-
tungsgeschäft muss die Stiftung eine Stiftungssatzung erhalten (§ 81 
Abs. 1 Satz 3 BGB). Das Stiftungsgeschäft für die Errichtung der Bun-
desstiftung Bauakademie wurde im Januar 2019 vom Stifter (Bund, ver-
treten durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) 
unterzeichnet und notariell beurkundet. Die Bundesstiftung wurde im 
Anschluss von der Stiftungsaufsicht des Landes Berlin anerkannt und ih-
re Gemeinnützigkeit von der Berliner Finanzverwaltung bestätigt.
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27. Abgeordnete
Monika Lazar
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie bewertet die Bundesregierung den aus meiner 
Sicht erfolgreichen kontrollierten Einsatz von Py-
rotechnik im Hamburger Volksparkstadion, der 
von den zuständigen Behörden und der Kommis-
sion „Prävention & Sicherheit & Fußballkultur“ 
des Deutschen Fußball-Bund e. V. genehmigt 
wurde (vgl. www.dfb.de/news/detail/behoerde-ge
nehmigt-hsv-kontrollierten-abbrand-vonrauchtoep
fen-212606/?no_cache=1&cHash=408be0eddee7f
9ba6a3b9202273ae342, aufgerufen am 10. Febru-
ar 2020); und inwiefern verändert dieser die Hal-
tung der Bundesregierung gegenüber Modellpro-
jekten zum kontrollierten Abbrennen von Pyro-
technik in Fußballstadien, wie sie auf Bundestags-
drucksache 19/11842 (Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage „Alternativer Um-
gang mit Pyrotechnik in Fußballstadien“ der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) dargelegt 
wurde?

Antwort des Staatssekretärs Hans-Georg Engelke
vom 17. Februar 2020

Die Genehmigung erfolgte in Zuständigkeit des Landes Hamburg. Von 
der Bewertung von Maßnahmen in Zuständigkeit der Länder sieht die 
Bundesregierung ab.
Die Haltung der Bundesregierung gegenüber Modellprojekten zum kon-
trollierten Abbrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien ist unverändert 
wie bereits in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 6 der Kleinen 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Alternativer Um-
gang mit Pyrotechnik in Fußballstadien“ auf Bundestagsdrucksache 
19/11842 beschrieben.

28. Abgeordnete
Monika Lazar
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Position vertritt die Bundesregierung zu 
den bei der 211. Sitzung der Innenministerkonfe-
renz diskutierten Vorschlagen zur Strafverschär-
fung bzw. Schaffung eines Straftatbestandes bei 
Einsatz von Pyrotechnik und zu teilweise gefor-
derten Gesetzesänderungen zur Entziehung der 
Fahrerlaubnis bei „Störern Sport“ (vgl. www.sued
deutsche.de/politik/fluechtlinge-luebeck-innenmi
nistererwaegen-haertere-strafen-fuer-gewalt-in-sta
dien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-19120
5-99-24061, aufgerufen am 10. Februar 2020), 
und welche Gesetzesinitiativen plant sie daraufhin 
zu ergreifen?

Antwort des Staatssekretärs Hans-Georg Engelke
vom 17. Februar 2020

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die 211. Sitzung der Ständi-
gen Konferenz der Innenminister und -Senatoren der Länder (IMK) vom 
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4. bis 6. Dezember 2019 in Lübeck die in der Fragestellung genannten 
Vorschläge präzisiert und dazu wie folgt Stellung genommen hat:
• Die IMK nimmt den Ergebnisbericht „Weitere Maßnahmen zur Ver-

besserung der Sicherheit im Zusammenhang mit Fußballspielen/
Strafverschärfung bzw. Schaffung eines Straftatbestandes bei Einsatz 
von Pyrotechnik“ (Stand: 10. Juli 2019) zur Kenntnis.

• Sie ist der Auffassung, dass Änderungen und Ergänzungen bei den 
§§ 40 und 41 des Sprengstoffgesetzes geeignet sind, der gesellschaft-
lichen Missbilligung wie auch der tatsächlichen Gefährlichkeit des 
Umgangs mit Pyrotechnik Ausdruck zu verleihen.

• Die IMK beauftragt den Arbeitskreis II zu prüfen, ob nicht bereits 
heute durch Anwendung des § 44 des Strafgesetzbuches (StGB) eine 
ausreichende Grundlage zur Einwirkung auf Gewalttäter Sport durch 
Nebenstrafen (Fahrverbote) besteht und ob darüber hinaus eine Ände-
rung des § 69 StGB erforderlich ist.

Die Bundesregierung wird die Vorschläge, insbesondere zur Änderung 
des Sprengstoffgesetzes, prüfen. Die sich aus dem Prüfergebnis ergeben-
den Gesetzesinitiativen sind derzeit nicht absehbar.

29. Abgeordneter
Frank Magnitz
(AfD)

Könnte nach Auffassung der Bundesregierung die 
Umsetzung des Entwurfes des Gesetzes zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen luftsicher-
heitsrechtlicher Zuverlässigkeitsüberprüfungen 
wird (Drucksache 19/16428) dazu führen, dass 
auch für Privatpiloten alle zwölf Monate eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung fällig wird, da das deut-
sche Recht im Gegensatz zum EU-Recht nicht 
zwischen normaler und erweiterter Zuverlässig-
keitsüberprüfung unterscheidet, und bedeutet die 
nicht aufschiebende Wirkung im Rahmen des Ge-
setzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 
luftsicherheitsrechtlicher Zuverlässigkeitsüber-
prüfungen nach Auffassung der Bundesregierung, 
dass alle deutschen Flieger von Motorseglern bis 
zur erbrachten ZÜP Flugsperre haben, so die Ge-
setzesänderung kommt?

Antwort des Staatssekretärs Hans-Georg Engelke
vom 19. Februar 2020

Bei der in Deutschland durchgeführten Zuverlässigkeitsüberprüfung 
handelt es sich aufgrund der hier geltenden Standards um eine erweiterte 
Zuverlässigkeitsüberprüfung im Sinne des neuen EU-Rechts. Diese 
Überprüfung wird bei allen überprüfungspflichtigen Personen im Sinne 
des Luftsicherheitsgesetzes durchgeführt. Der konkrete Personenkreis ist 
in § 7 Absatz 1 des Luftsicherheitsgesetzes beschrieben. Eine deutsche 
Zuverlässigkeitsüberprüfung bleibt auch weiterhin 5 Jahre gültig. Der zu 
überprüfende Personenkreis und das Verfahren bleiben insofern unver-
ändert.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen einen Widerruf oder eine Rücknahme einer Zuverlässigkeitsfest-
stellung keine aufschiebende Wirkung haben. Die Regelung betrifft also 
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eine Konstellation, in der eine bestehende Zuverlässigkeitsfeststellung – 
ein Verwaltungsakt – von der Behörde widerrufen oder zurückgenom-
men wird und die betroffene Person hiergegen Rechtsbehelf einlegt.
Darüber hinaus bewirkt die Änderung des Gesetzes zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen luftsicherheitsrechtlicher Zuverlässigkeitsüber-
prüfungen keine Veränderung in Bezug auf die Bestimmungen für Inha-
berinnen und Inhaber von Segelfluglizenzen, die den Betrieb von Motor-
seglern einschließt. Eine Zuverlässigkeitsüberprüfung für die Inhaber ei-
ner Segelfluglizenz nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 (eingeschlossen Mo-
torsegler) ist weiterhin nicht erforderlich.

30. Abgeordneter
Frank Magnitz
(AfD)

Wie beabsichtigt die Bundesregierung, die Ge-
währleistung der in Art. 3 Absatz 2, 3 GG 
(Grundgesetz) enthaltenen Gleichheitsrechte, 
auch für Deutsche gegenüber den Menschen afri-
kanischer Abstammung vor dem Hintergrund der 
in der im September 2019 durch die im EU-Parla-
ment mehrheitlich verabschiedeten Entschlie-
ßung, zu der in den „Grundrechten von Menschen 
afrikanischer Abstammung in Europa“ enthalte-
nen Forderung, bei Menschen afrikanischer Ab-
stammung für angemessene Wohnverhältnisse zu 
sorgen, sicherzustellen [Entschließung des Euro-
päischen Parlaments zu den Grundrechten von 
Menschen afrikanischer Abstammung in Europa 
(2018/2899 RSP)]?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Helmut Teichmann
vom 19. Februar 2020

Zur grundsätzlichen Beurteilung der Entschließung des Europäischen 
Parlaments zu den „Grundrechten von Menschen afrikanischer Abstam-
mung“ wird auf die Beantwortung der Bundesregierung auf die Schriftli-
che Frage 31 auf Bundestagsdrucksache 19/16423 verwiesen.
Im Hinblick auf das Thema Wohnverhältnisse teilt die Bundesregierung 
mit, dass mit der gemeinsamen Wohnraumoffensive von Bund, Ländern 
und Kommunen die Bundesregierung ein umfangreiches Maßnahmenpa-
ket beschlossen hat, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Einen 
Schwerpunkt bildet dabei beispielsweise die Stärkung des sozialen Woh-
nungsbaus.
Der Bund stellt den Ländern hierfür jeweils 1 Mrd. Euro für die Jahre 
2020 und 2021 zur Verfügung. Außerdem ist am 1. Januar 2020 das 
Wohngeldstärkungsgesetz in Kraft getreten, mit dem das Leistungsni-
veau des Wohngeldes und dessen Reichweite erhöht wird. Zudem wird 
das Wohngeld ab 2022 regelmäßig alle zwei Jahre an die Einkommens- 
und Mietentwicklung angepasst.
Eine Übersicht über weitere Maßnahmen und den Umsetzungsstand der 
Wohnraumoffensive bietet der Vierte Bericht des Bundesministeriums 
des Innern, für Bau und Heimat zum Stand der Umsetzung der auf dem 
Wohngipfel 2018 beschlossenen Maßnahmen (Ausschussdrucksache 
19(24)169).
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31. Abgeordnete
Filiz Polat
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Plant die Bundesregierung aufgrund der Ergebnis-
se der Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (www.iab.de/de/informationsser
vice/presse/presseinformationen/kb0320.aspx), 
die zum Zeitpunkt der Verlängerung der Wohnsit-
zauflage im Juni 2019 noch nicht vorlag, eine Än-
derung der Wohnsitzregelung, und welche Maß-
nahmen ergreift die Bundesregierung, um die 
nachgewiesenen Nachteile der Wohnsitzregelung 
bei der Beschäftigungsaufnahme auszugleichen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Helmut Teichmann
vom 20. Februar 2020

Die Bundesregierung plant aufgrund der Ergebnisse der Studie des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) derzeit keine Ände-
rung der Wohnsitzregelung. Die Studie bezieht sich nach eigener Aussa-
ge nur auf einen „sehr kurzen Beobachtungszeitraum“ (Seite 11) und be-
trifft überdies nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtkomplex der 
Wohnsitzregelung nach § 12a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), näm-
lich sogenannte regionale Wohnsitzauflagen, die die Bundesländer nach 
den Absätzen 2 bis 4 jener Regelung verhängen können. Mit Blick auf 
derartige, von Land zu Land verschiedene regionale Wohnsitzauflagen 
werden Schätzergebnisse benannt, nach denen die Beschäftigungswahr-
scheinlichkeit von Personen, die einer regionalen Wohnsitzauflage un-
terliegen, um ca. 6 Prozent geringer ist als von Personen, für die das 
nicht zutrifft. Die den Ländern offenstehende Binnenverteilung orientiert 
sich jedoch nicht allein an der Arbeitsmarktintegration, sondern auch an 
dem zur Verfügung stehenden Wohnraum und an den Möglichkeiten des 
Spracherwerbs. Zum letztgenannten Integrationsfaktor führt der IAB-
Kurzbericht sogar aus, empirische Studien enthielten „Belege dafür, dass 
sich die Konzentration der eigenen ethnischen Gruppe negativ auf den 
Erwerb von Sprechkenntnissen auswirken kann“ (Seite 5), wobei die 
Studie selbst hierzu keinen Zusammenhang herstellt.
Wegen des kurzen Beobachtungszeitraums und des beschränkten Unter-
suchungsgegenstands – ob und wie sich die gesetzliche Wohnsitzpflicht 
nach § 12a Absatz 1 AufenthG auf die Beschäftigungswahrscheinlich-
keit auswirkt, wurde von vornherein nicht untersucht – sieht die Bundes-
regierung derzeit weder Anlass für eine Revision der Wohnsitzregelung 
noch für Ausgleichsmaßnahmen für einzelne Wirkungen der von den 
Ländern ausgesprochenen regionalen Wohnsitzauflagen. Abschließend 
sei darauf verwiesen, dass eine Wohnsitzverpflichtung gerade nicht be-
steht, wenn ein Schutzberechtigter eine Erwerbstätigkeit außerhalb des 
ihm zugewiesenen Gebiets aufnimmt, mit der er mindestens 748 Euro 
(Stand Februar 2020) verdient.

32. Abgeordnete
Katrin Werner
(DIE LINKE.)

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
über die Strukturen und Aktivitäten von „Com-
bat 18“ in Rheinland-Pfalz, insbesondere hinsicht-
lich der Einbindung und Aktivitäten des mutmaß-
lichen Mitglieds der Organisation aus der Region 
Trier, bei dem am 23. Januar 2020 eine Haus-
durchsuchung stattfand (www.swr.de/swraktuell/r
heinland-pfalz/Seehofer-verbietet-rechtsextreme-
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Gruppe-Combat-18-Durchsuchungen-auch-in-Rh
einland-Pfalz,combat-18-durchsuchungen-in-rp-1
00.hmtl)?

Antwort des Staatssekretärs Hans-Georg Engelke
vom 19. Februar 2020

„Combat 18 Deutschland“ war bis zum Verbot des Vereins bundesweit 
aktiv. Neben einer Führungsebene liegen Erkenntnisse über einzelne re-
gionale Sektionen vor, die jeweils von einem Leiter angeführt wurden. 
In Rheinland-Pfalz befand sich eine dieser regionalen Sektionen. Die 
Sektion „Combat 18 Rheinland-Pfalz“ veranstaltete regelmäßige interne 
Treffen im kleinen Rahmen und nahm auch an den bundesweiten Tref-
fen der Gruppierung teil.
Bei der Person aus dem Raum Trier, bei der Durchsuchungen am 23. Ja-
nuar 2020 im Zusammenhang mit dem Vollzug des Vereinsverbots statt-
gefunden haben, handelte es sich um ein Mitglied und einen wesentli-
chen Akteur von „Combat 18 Deutschland“. Er beteiligte sich unter an-
derem als Ordner bei rechtsextremistischen Musikkonzerten, die von 
„Combat 18 Deutschland“ (mit-)organisiert worden waren.

33. Abgeordnete
Katrin Werner
(DIE LINKE.)

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
über die Beteiligung von Personen aus Rheinland-
Pfalz an bundesweiten und internationalen Aktivi-
täten und Netzwerken von „Combat 18“, „Blood 
and Honour“ und „Hammerskins“, insbesondere 
hinsichtlich des mutmaßlichen Mitglieds von 
„Combat 18“ aus der Region Trier (www.swr.de/s
wraktuell/rheinland-pfalz/SWR-Recherche-nach-
Durchsuchungen-Mutmassliches-Combat-18-Mit
glied-frueher-im-NPD-Umfeld-aktiv,combat-18-
mitglied-trierweiler-100.html)?

Antwort des Staatssekretärs Hans-Georg Engelke
vom 19. Februar 2020

Die Person aus dem Raum Trier war Mitglied von „Combat 18 Deutsch-
land“ und nahm in diesem Zusammenhang an Veranstaltungen der Ver-
einigung wie internen Treffen oder rechtsextremistischen Musikkonzer-
ten teil. Über eine Einbindung seiner Person in Aktivitäten und Netzwer-
ke von „Blood and Honour“ oder „Hammerskins“ liegen keine Erkennt-
nisse vor.
Zu Erkenntnissen über die Beteiligung von weiteren Personen aus 
Rheinland-Pfalz an bundesweiten und internationalen Aktivitäten und 
Netzwerken von „Combat 18“, „Blood and Honour“ und „Hammer-
skins“ können keine Angaben gemacht werden. Das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz (BfV) sammelt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags 
Informationen und wertet diese aus (§ 3 Absatz 1 des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes). Durch eine Stellungnahme zu Erkenntnissen über 
Personen eines Bundeslands innerhalb einer bzw. mehrerer Organisatio-
nen außerhalb der Verfassungsschutzberichte könnten Rückschlüsse auf 
den Aufklärungsbedarf, den Erkenntnisstand sowie die generelle Ar-
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beitsweise des BfV gezogen werden. Dies würde die Funktionsfähigkeit 
des BfV nachhaltig beeinträchtigen. Nach sorgfältiger Abwägung des 
parlamentarischen Fragerechts mit den Folgen einer Beantwortung für 
die künftige Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung des BfV ergibt sich 
daher, dass eine Beantwortung hinsichtlich etwaiger Erkenntnisse über 
die Beteiligung von weiteren Personen aus Rheinland-Pfalz an bundes-
weiten und internationalen Aktivitäten und Netzwerken von „Com-
bat 18“, „Blood and Honour“ und „Hammerskins“ durch das BfV nicht 
erfolgen kann. Aus der Abwägung der verfassungsrechtlich garantierten 
Informationsrechte des Deutschen Bundestages und seiner Abgeordne-
ten mit den negativen Folgen für die künftige Arbeitsfähigkeit und Auf-
gabenerfüllung der Verfassungsschutzbehörden sowie den daraus resul-
tierenden Beeinträchtigungen der Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland folgt zudem, dass auch eine Beantwortung unter VS-Ein-
stufung ausscheidet, die in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bun-
destages einsehbar wäre. Im Hinblick auf den Verfassungsgrundsatz der 
wehrhaften Demokratie hält die Bundesregierung die Informationen der 
angefragten Art für so sensibel, dass selbst ein geringfügiges Risiko des 
Bekanntwerdens unter keinen Umständen hingenommen werden kann.

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

34. Abgeordneter
Kai Gehring
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über 
die Fälle M. R. und H. A. M. in Bahrain, bei de-
nen Folter zur Erzwingung von Geständnissen an-
gewendet worden sein soll (vgl. www.anmesty.or
g/en/latest/news/2020/01/bahrain-deathsentences-
upheld-for-two-men-tortured-to-confess/), und in-
wiefern setzt sie sich für die Belange der Inhaf-
tierten ein?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 20. Februar 2020

Die Fälle M. R. und H. A. M. sind der Bundesregierung bekannt. Vertre-
ter der deutschen Botschaft in Manama nahmen als Beobachter am Pro-
zess teil. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, 2014 einen Polizeibe-
amten getötet zu haben. Im selben Jahr wurden die Angeklagten ersti-
nstanzlich zum Tode verurteilt, unter anderem auf Grundlage eines Ge-
ständnisses der Angeklagten. Menschenrechtsorganisationen gaben an, 
dass dies unter Anwendung von Folter erfolgt sei, woraufhin die Fälle 
von der bahrainischen „Special Investigation Unit“ (SIU) überprüft wur-
den, die bei konkreten Vorwürfen von Folter oder Misshandlung mögli-
che Regierungsverantwortung untersucht. Aufgrund von Folterspuren 
am Körper der beiden Angeklagten empfahl die SIU die Wiederaufnah-
me des Verfahrens. Bei dem wieder aufgenommenen Verfahren berief 
sich der Gerichtsmediziner, auf dessen Bericht die Wiederaufnahme zu-
rückging, auf Erinnerungslücken und gab an, die damals festgestellten 
Verletzungen ließen nicht auf Übergriffe oder Folter schließen. Darauf-
hin bestätigte das Gericht am 8. Januar 2020 die Todesurteile gegen die 
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beiden Angeklagten. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, da der 
Rechtsweg noch nicht ausgeschöpft ist.
Die Bundesregierung setzt sich gegenüber der bahrainischen Regierung 
kontinuierlich auf verschiedenen Ebenen für die Menschenrechte in 
Bahrain ein. Gemeinsam mit ihren Partnern in der Europäischen Union 
wird die Bundesregierung auch das zu erwartende Revisionsverfahren 
aufmerksam verfolgen.

35. Abgeordneter
Dr. Roland Hartwig
(AfD)

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesre-
gierung aus der Aussage des US-Außenministers 
Mike Pompeo vor Journalisten in Kiew am 21. Ja-
nuar 2020, die Ukraine habe „die Krim für immer 
verloren“ und „Russland ist kein Land, dem man 
etwas wegnehmen kann“ (https://deutsch.rt.com/e
uropa/97706-pompeo-in-kiew-ist-verloren-russlan
d-gibt-sie-nicht-zurProzentC3ProzentBCck/)?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 20. Februar 2020

Die Bundesregierung kommentiert Medienberichte über Aussagen von 
Vertretern anderer Regierungen grundsätzlich nicht. Unabhängig hiervon 
wurden zitierte Aussagen durch die Botschaft der Vereinigten Staaten 
von Amerika in der Ukraine ausdrücklich dementiert. Die Bundesregie-
rung erkennt die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch die Rus-
sische Föderation nicht an. Sie setzt sich für die Wiederherstellung der 
vollen Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine ein.

36. Abgeordnete
Ulla Jelpke
(DIE LINKE.)

Welche Vorschläge beinhaltet nach Kenntnis der 
Bundesregierung das sechsseitige EU-Dokument, 
das sich laut Presseberichterstattung mit der Wie-
deraufnahme des maritimen Teils der Operation 
Sophia befassen soll (www.politico.eu/article/ope
ration-sophia-plan-migrant-redistribution-leaked-
document/), konkret zur Ausschiffung aus Seenot 
geretteter Flüchtlinge (bitte möglichst genau auf 
die beiden im Artikel erwähnten Optionen einge-
hen: Verteilmechanismus auf Basis des Flaggen-
staats und Verteilmechanismus auf Basis der Ab-
sichtserklärung von Malta vom 23. September 
2019), und welche Schlussfolgerungen zieht die 
Bundesregierung aus diesen Vorschlägen?

Antwort der Staatssekretärin Antje Leendertse
vom 19. Februar 2020

Die Bundesregierung befindet sich derzeit mit den europäischen Part-
nern in Brüssel in laufenden Verhandlungen, um einen stärkeren europä-
ischen Beitrag im Lichte der Ergebnisse der Libyen-Konferenz in Berlin 
zu prüfen. Hierzu wurden zuletzt auf dem Rat für Auswärtige Angele-
genheiten am 17. Februar verschiedene Ansätze unter Einbeziehung der 
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EUNAVFOR MED Operation Sophia diskutiert. Die EU-Außenminister 
haben sich dabei auf die Schaffung einer neuen Operation im Mittelmeer 
geeinigt, die Luftaufklärung, Satellitenaufklärung und seegehende Ein-
heiten umfassen soll. Darüber hinaus haben sich die Außenminister da-
rauf verständigt, Operation Sophia nach Auslaufen des EU-Mandats am 
31. März 2020 zu beenden.
Es wird ferner auf die regelmäßigen mündlichen Ausschuss- und Obleu-
teunterrichtungen zum Stand der Verhandlungen verwiesen. Den Inhalt 
des in der Frage genannten internen non-papers der EU gibt die Bundes-
regierung nicht schriftlich wieder.

37. Abgeordnete
Gyde Jensen
(FDP)

Gab es seitens der Bundesregierung eine Anord-
nung bzw. Empfehlung an Vertreter des Auswärti-
gen Amts, sich öffentlich und gegenüber Dritten 
nicht zur Situation in der chinesischen Provinz 
Xinjiang und der Verfolgung der muslimischen 
Minderheiten der Uiguren zu äußern, und falls 
nein, wieso gibt es seit den unmittelbaren Reakti-
onen auf die China Cables im Dezember 2019 
keine öffentlichen Äußerungen mehr dazu (www.
rnd.de/politik/menschenrechts-beauftragte-zu-chi
na-nicht-wegducken-MWGBLDTDLRCTCXED
EJJOXCCFU.html)?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 21. Februar 2020

Auf die Antwort der Bundesregierung vom 10. Februar auf die Schriftli-
che Frage Nr. 2-17 der Abgeordneten Margarete Bause wird verwiesen.
Die Bundesregierung setzt sich bilateral regelmäßig gegenüber China 
sowie in multilateralen Foren für die Einhaltung der Menschenrechte in 
Xinjiang ein und wird dies weiterhin tun.
Darüber hinaus hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas zuletzt an-
lässlich des Strategischen Dialoges mit dem chinesischen Außenminister 
Wang Yi am 13. Februar 2020 öffentlich zur Lage in Xinjiang geäußert.

38. Abgeordneter
Uwe Kekeritz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Veränderungen wird es bei der zweiten 
Monitoringrunde des Nationalen Aktionsplans 
Wirtschaft und Menschenrechte im Vergleich zur 
ersten geben, und welche empirische Grundlage 
lässt die Bundesregierung auch vor dem Hinter-
grund, dass eine wissenschaftliche Studie in Be-
zug auf die umsatzstärksten 20 deutschen Unter-
nehmen aufzeigte, dass keines ausreichende Me-
chanismen zum Schutz der Menschenrechte im 
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ergriffen hatte 
(www.business-human-rights.org/sites/default/file
s/Respect/Prozent20forProzent20HumanProzent2
0Right_FullProzent20Report_PUBLIC.pdf), zu 
der Annahme kommen, dass in der zweiten Moni-
toringrunde ein positiveres Ergebnis erzielt wer-
den könnte?
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Antwort der Staatssekretärin Antje Leendertse
vom 17. Februar 2020

Der Interministerielle Ausschuss Wirtschaft und Menschenrechte (IMA) 
berät aktuell über den umfassenden Berichtsentwurf zu den Ergebnissen 
der Erhebung 2019 und hinsichtlich weiterer Schlussfolgerungen für das 
Verfahren.
Die Bundesregierung war an der Erstellung der erwähnten Benchmar-
king-Studie des Business and Human Rights Ressource Center nicht be-
teiligt und kann daher keine Einschätzung zur Validität der dort ange-
wandten Methode geben. Die Studie verfolgt einen anderen methodi-
schen Ansatz als das Monitoring des Nationalen Aktionsplans Wirt-
schaft und Menschenrechte (NAP) – daher sind die Ergebnisse der bei-
den Erhebungen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar.

39. Abgeordneter
Sven-Christian 
Kindler
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Hält die Bundesregierung für die Fortsetzung der 
Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) beim Sondergipfel der EU am 20. Februar 
2020 unbedingt am Verhandlungsmandat fest, das 
Volumen des MFR auf 1,0 Prozent des Bruttonati-
onaleinkommens zu begrenzen, und wenn ja, wie 
ist diese Haltung mit den Schlussfolgerungen ver-
einbar, die der Europäische Rat auf seiner Tagung 
vom 12. Dezember 2019 (vgl. EUCO 29/19) an-
genommen hat und die unter (3.) das Ziel der Kli-
maneutralität in der EU bis 2050 mit dem europä-
ischen Green Deal verbindet, obwohl die Begren-
zung des MFR auf 1,0 Prozent eine Kürzung der 
verfügbaren Mittel im EU-Haushalt und damit 
nach meiner Auffassung auch für die Finanzie-
rung des EU Green Deal bedeutet?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 21. Februar 2020

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung in der Antwort auf 
die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion auf Drucksache 19/15281 vom 
19. November 2019 verwiesen. Darüber hinaus begrüßt die Bundesre-
gierung die Vorlage von Vorschlägen der Europäischen Kommission 
zum „European Green Deal“. Das Ziel der Klimaneutralität in der EU 
bis 2050 ist nach Auffassung der Bundesregierung mit ihrer Positionie-
rung zum MFR 2021-2027 vereinbar.

40. Abgeordneter
Sven-Christian 
Kindler
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Bei welchen der sieben Verhandlungspositionen, 
die die Gespräche zwischen dem Präsidenten des 
Europäischen Rates und von den Sherpas der 
Staats- und Regierungschefs Ende Januar dieses 
Jahres (vgl. BRUEEU_2020-01-29_68092) als 
„sieben Erkenntnisse“ für die Fortführung der 
weiteren Verhandlungen über die Ausgestaltung 
des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) der Eu-
ropäischen Union erbracht haben, konnten durch 
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revidierten deutschen Verhandlungsposition), und 
welche Bereiche sind im Europäischen Rat wei-
terhin strittig?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 21. Februar 2020

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung in der Antwort auf 
die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion auf Drucksache 19/15281 vom 
19. November 2019 verwiesen.

41. Abgeordnete
Claudia Roth
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche konkrete Unterstützung wird die Bundes-
regierung der türkischen Küstenwache, wie Bun-
deskanzlerin Merkel bei ihrem Besuch am 24. Ja-
nuar 2020 in Aussicht gestellt hat (Quelle www.s
piegel.de/politik/ausland/tuerkei-angela-merkel-st
ellt-weitere-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-aussicht-a-7
ab1bfb7-05f6-4c1c-b9b6-bc06bccecea3) anbieten, 
und wie wird sie sicherstellen, dass sie damit kein 
menschenrechtsverletzendes Handeln unterstützt, 
insbesondere vor dem Hintergrund von Berichten, 
dass die türkische Küstenwache wiederholt Men-
schenrechtsverletzungen begangen hat, indem sie 
beispielsweise Flüchtlingsboote auf See gerammt 
und abgedrängt hat (www.medico.de/menschenre
chtsorganisation-vor-merkels-ankara-reise-eutuer
kei-dea1-ist-ein-einziges-desaster-1763/)?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 21. Februar 2020

Die Bundesregierung hat der Türkei Unterstützung bei der Beschaffung 
von Bootsmotoren und Ersatzteilen sowie bei Schulungen im Bereich 
Wartung der technischen Ausstattung der türkischen Küstenwache ange-
boten. Die Umsetzung wird derzeit geprüft.
Die gemeinsame Erklärung der Europäischen Union (EU) und der Tür-
kei leistet einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Flüchtlinge in 
der Türkei und zur Prävention irregulärer Migration. Dazu gehört auch 
die Bekämpfung der illegalen Aktivitäten von Schleppern. Die türkische 
Küstenwache trägt wesentlich dazu bei, gefährliche Überfahrten zu ver-
hindern.
Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass die türkische Küstenwache 
sich weiterhin an internationales Recht und entsprechende Standards 
hält.

42. Abgeordnete
Claudia Roth
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie bewertet die Bundesregierung die Einrich-
tung der umstrittenen „Schutzzone“ für syrische 
Geflüchtete in Nordostsyrien nach dem dortigen 
Einmarsch der Türkei, den Bundesaußenminister 
Maas als völkerrechtswidrig bezeichnet hat 
(www.sueddeutsche.de/politik/syrien-maas-tuerke
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i-1.4649101, www.tagesspiegel.de/politik/schutzz
one-in-syrien-tuerkei-hofft-auf-deutsche-unterstue
tzung/25336832.html)?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 21. Februar 2020

Zur Bewertung der in der Frage genannten türkischen Vorhaben wird auf 
die Antwort der Bundesregierung auf die Fragen 14 und 14 a) der Klei-
nen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. (Bundestagsdrucksache 
19/15248 vom 15. November 2019) sowie auf die Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates vom 14. Oktober 2019 (www.consilium.europ
a.eu/de/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-ea
st-syria/) verwiesen.

43. Abgeordnete
Claudia Roth
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Mit welchen konkreten Maßnahmen will die Bun-
desregierung die Aktivitäten der Türkei auf dem 
völkerrechtswidrig besetzten Territorium in Syri-
en (Quelle www.bundestag.de/resource/blob/6633
22/fd65511209aad5c6a6eae95eb77gfcba/WD-2-1
16-19-pdf-data.pdf) beim Bau von Einrichtungen 
für Flüchtlinge unterstützen, wie es Bundeskanz-
lerin Merkel am 24. Januar 2020 der Türkei in 
Aussicht gestellt hat (www.dw.com/de/merkel-ste
llt-erdogan-bei-türkei-besuch-eu-geld-für-türkisch
e-flüchtlingsheime-in-syrien-in-aussicht/a-5214
1982)?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 21. Februar 2020

Die von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel vom 24. Januar 2019 zuge-
sagten Mittel in Höhe von 25 Millionen Euro sind auf Grundlage des 
von den Vereinten Nationen ermittelten Bedarfs ausschließlich für Maß-
nahmen der humanitären Hilfe für syrische Binnenvertriebene in Nord-
westsyrien (Idlib) vorgesehen. Der Schwerpunkt der Maßnahmen soll 
dabei auf der Schaffung angemessener Unterkünfte für die akut von Bin-
nenvertreibung betroffenen Menschen liegen. Zu den Umsetzungsmoda-
litäten steht die Bundesregierung derzeit mit verschiedenen humanitären 
Organisationen im Gespräch.

44. Abgeordnete
Claudia Roth
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Liegt das Ergebnis des UNHCR zur Prüfung der 
Pläne zur Einrichtung einer Schutzzone in Nord-
syrien und ein Ergebnis über die Gespräche des 
UNHCR mit der türkischen Regierung (https://de.
qantara.de/inhalte/syrische-flüchtlinge-freiwillig
e-ausreise-aus-der-türkei) der Bundesregierung 
bereits vor und falls ja, kommt der UNHCR nach 
Kenntnis der Bundesregierung zu dem Schluss, 
dass die Ansiedlung syrischer Flüchtlinge in der 
Zone „freiwillig, sicher und in Würde“ geschehen 
könne; falls nein, warum will die Bundesregie-
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http://www.dw.com/de/merkel-stellt-erdogan-bei-türkei-besuch-eu-geld-für-türkische-flüchtlingsheime-in-syrien-in-aussicht/a-52141982
https://de.qantara.de/inhalte/syrische-flüchtlinge-freiwillige-ausreise-aus-der-türkei


rung Aktivitäten der Türkei auf dem von Ankara 
völkerrechtswidrig besetzten Territorium unter-
stützen?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 21. Februar 2020

Der Bundesregierung liegen keine Ergebnisse des UNHCR im Sinne der 
Fragestellung vor.
UNHCR vertritt nach Kenntnis der Bundesregierung weiterhin die Auf-
fassung, dass die Bedingungen für eine Flüchtlingsrückkehr nach Syrien 
in Sicherheit und Würde aktuell nicht gegeben sind und besteht auf den 
Grundsatz der freiwilligen Rückkehr.
Im Übrigen wird auf die Antwort zur Schriftlichen Frage 2-177 verwie-
sen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie

45. Abgeordnete
Sevim Dağdelen
(DIE LINKE.)

Trifft es zu, dass die Anlage 2 (Güter auf die der 
„De-minimis“Grundsatz nicht angewendet wird) 
des „Abkommens zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 
der Französischen Republik über Ausfuhrkontrol-
len im Rüstungsbereich“ nicht alle Kriegswaffen 
und Kriegswaffenteile der Kriegswaffenliste 
Teil B erfasst (z. B. Sprengkörper-Vorrichtungen 
und Feuerleiteinrichtungen), und wenn ja, welche 
Kriegswaffen und Kriegswaffenteile der Kriegs-
waffenliste Teil B sind im Einzelnen nicht Teil der 
Anlage 2?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 19. Februar 2020

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 5 der Kleinen 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Franziska Brantner, Dr. Danyal Bayaz, 
Dr. Anna Christmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN „Stand der Umsetzung des Aachener Vertrages“ 
auf Bundestagsdrucksache 19/16672 verwiesen.
Die in der Frage zitierten Beispiele („Sprengkörper-Vorrichtungen“ und 
„Feuerleiteinrichtungen“) sind als solche nicht in der Kriegswaffenliste 
genannt und stellen damit keine Kriegswaffen im Sinne des Gesetzes 
über die Kontrolle von Kriegswaffen dar.
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46. Abgeordnete
Sevim Dağdelen
(DIE LINKE.)

Aus welchen bestehenden Gesetzen zur Ausfuhr 
von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern 
sowie internationalen Regelwerken leitet die Bun-
desregierung ab, dass eine Kriegswaffe bei Integ-
ration in ein „übergeordnetes (Waffen-)System“ 
und Anwendung des „Deminimis-Grundsatzes 
(vgl. Politische Grundsätze der Bundesregierung 
für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern von 2000 und 2019, II.6) ihre Ei-
genschaft als eigenständige Kriegswaffe verliert 
und im Exportland ausfuhrrechtlich einen neuen 
Warenursprung begründet, so dass ihr Endverb-
leib nicht mehr kontrolliert und der Re-Export 
nicht mehr genehmigt werden muss (http://kurzeli
nks.de/ghos)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 20. Februar 2020

Die in der Frage aufgezeigte Ableitung wird durch die Bundesregierung 
nicht vorgenommen; zudem ist der Text der Politischen Grundsätze von 
2000 nach der Neufassung der Politischen Grundsätze im Juni 2019 
nicht mehr maßgeblich.
Die Frage des Verlustes der Kriegswaffeneigenschaft richtet sich allein 
nach den gesetzlichen Vorgaben des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen (KrWaffKontrG), insb. nach § 13a KrWaffKontrG sowie 
der Verordnung über die Unbrauchbarmachung von Kriegswaffen und 
über den Umgang mit unbrauchbar gemachten Kriegswaffen.
Im Übrigen trifft die Bundesregierung Entscheidungen über die Ertei-
lung von Genehmigungen für Ausfuhren von Kriegswaffen im Einzelfall 
und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter 
Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Grundlage 
hierfür sind die rechtlichen Vorgaben des KrWaffKontrG, des Außen-
wirtschaftsgesetzes, der Außenwirtschaftsverordnung sowie die Politi-
schen Grundsätze der Bundesregierung in der geschärften Fassung aus 
dem Jahr 2019, der „Gemeinsame Standpunkt des Rates der Europä-
ischen Union vom 8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für 
die Kontrolle von Militärgütern und Militärtechnologie“ in der Fassung 
vom 16. September 2019 und der Vertrag über den Waffenhandel. Die 
Sicherung des Endverbleibs – einschließlich der Genehmigungsfähigkeit 
von etwaigen Re-Exporten – ist ein maßgebliches Prüfkriterium im Ge-
nehmigungsverfahren.

47. Abgeordneter
Stefan Gelbhaar
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viele männliche bzw. weibliche Antragstel-
lende profitierten seit Einführung der „E-Auto-
Prämie“ jährlich von der Prämie (bitte Fallzahlen 
und Gesamtfördersummen getrennt nach Ge-
schlecht pro Jahr aufschlüsseln), und wie viele 
männliche bzw. weibliche Angestellte profitierten 
nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 
von 2017 bis 2019 vom sogenannten Dienstwa-
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genprivileg (bitte Fallzahlen und Gesamtförder-
summen getrennt nach Geschlecht pro Jahr nen-
nen)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 19. Februar 2020

Der Bundesregierung liegen keine Daten darüber vor, wie viele männli-
che bzw. weibliche Antragsstellende von der „E-Auto-Prämie“ profitier-
ten. Diese Daten werden bei der Antragsstellung nicht erfasst. Der Bun-
desregierung liegen ebenfalls keine statistischen Daten darüber vor, bei 
wie vielen Angestellten die Dienstwagenbesteuerung Anwendung findet.

48. Abgeordnete
Sylvia Kotting-Uhl
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Hat die Bundesregierung der aufgrund des völker-
rechtlichen Vertrags von Almelo vom 4. März 
1970 die Kontrolle/Sicherstellung einer rein zivi-
len Geschäftstätigkeit der Firma Urenco obliegt, 
diese in den letzten Jahren befragt, ob es Gesprä-
che zwischen Urenco und US-amerikanischen 
staatlichen Stellen – insbesondere Energieministe-
rium, Bundesverteidigungsministerium oder Mili-
tär – über eine etwaige Versorgung des US-Mili-
tärs mit angereichertem Uran, insbesondere soge-
nannten High-Assay Low Enriched Uranium 
(HALEU) gab (ggf. bitte mit Angabe des Datums; 
vgl. Antwort der Bundesregierung vom 12. Febru-
ar 2020 auf meine schriftliche Frage mit der Ar-
beitsnummer 50), und falls nein, wie begründet 
sie im Lichte diesbezüglicher öffentlicher Indizien 
wie insbesondere dem in der online zugänglichen 
Studie für die US Armee „Study on the Use of 
Mobile Nuclear Power Plants for Ground Operati-
ons“ vom 26. Oktober 2018 enthaltenen Beleg ei-
nes diesbezüglichen Telefongesprächs zwischen 
einer dem US Energieministerium unterstehenden 
Einrichtung und der Präsidentin von Urenco USA 
vom 27. März 2018, dass sie Urenco im Rahmen 
ihrer Kontrollpflichten aus dem Vertrag von Al-
melo hierzu noch nicht befragt hat (vgl. Fußnote 3 
auf Seite 5.3 in der Studie; https://apps.dtic.mil/dt
ic/tr/fulltext/u2/1064604.pdf)?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Feicht
vom 17. Februar 2020

Eine „Präsidentin von URENCO USA“ und besagtes Telefongespräch 
sind der Bundesregierung nicht bekannt. Im Übrigen postuliert der für 
die URENCO-Anlage in den USA maßgebliche Vertrag von Washing-
ton, dass alle Anreicherungs-Dienstleistungen nur für friedliche und 
nicht-explosive Zwecke erfolgen dürfen. Diese Rechtslage ist den bei-
den Partnern, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden, und 
dem Unternehmen bekannt.
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49. Abgeordneter
Oliver Luksic
(FDP)

Liegen nach Kenntnis der Bundesregierung alle 
notwendigen nationalen und europäischen Geneh-
migungen für die Erteilung bzw. Auszahlung von 
Subventionsmitteln im Rahmen der Förderung der 
Herstellung von Batteriezellen in Deutschland in 
Hinblick auf das geplante Tesla-Werk in Grünhei-
de bei Berlin vor, und welche Mittel plant das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 
Jahr 2020 insgesamt für die Förderung der Her-
stellung von Batteriezellen in Deutschland einzu-
setzen (bitte nach Projekten aufgeschlüsselt 
(www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gigaf
actory-in-brandenburg-tesla-hofft-aufsubventione
n/25470126.html)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 17. Februar 2020

In einer sozialen Marktwirtschaft ist es die Aufgabe privater Unterneh-
men, neue Technologien zu entwickeln, aufzubauen und marktfähig zu 
machen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
schafft hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen und ist bereit, zeit-
lich begrenzte Anschubhilfe im Rahmen der Vorgaben des EU-Beihilfer-
echts zu leisten. Entscheidend ist, dass Unternehmen in Deutschland zu-
sätzlich zur Förderung selber investieren.
Aktuell arbeitet das BMWi mit der deutschen Industrie bereits an dem 
zweiten großen Projekt zur Batteriezellinnovation. Beide Projekte wer-
den als sogenannte „Important Projects of Common European Interest“ 
(IPCEI) realisiert. Auch die Firma Tesla bewirbt sich im Rahmen des 
zweiten IPCEI für eine Förderung in Deutschland für den Standort in 
Grünheide.
Seit dem 20. November 2019 werden die Projekte für das zweite IPCEI-
Projekt Batterien (mit Namen „EUBatln“) bei der EU-Kommission im 
Rahmen einer Pränotifizierung eingereicht. Der Abschluss des Pränotifi-
zierungsverfahrens ist für Mitte Februar 2020 vorgesehen. Somit dürfte 
für diese Unternehmensgruppe eine Notifizierung, die Voraussetzung für 
die beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission ist, vo-
raussichtlich im Sommer 2020 anstehen.
Für die Unternehmen, für die bereits die beihilferechtliche Genehmi-
gung im Rahmen des ersten Summer-IPCEI Batterien durch die Europä-
ische Kommission vorliegt, werden derzeit die Förderbescheide erstellt. 
Somit stehen die Förderbedingungen und die Förderhöhe noch nicht ab-
schließend fest.

50. Abgeordneter
Frank Magnitz
(AfD)

Welche Kostenrisiken sind nach Kenntnis der 
Bundesregierung in Summe für Deutschland, in-
klusive der von der Bundesregierung beantragten 
und vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages im Jahr 2015 freigegebenen Mittel, für 
die Finanzierung und Entwicklung der neuen 
Weltraumrakete „Ariane 6“ (aufgeschlüsselt nach 
Jahren) insgesamt entstanden, und steht das Kos-
tenrisiko nach Kenntnis der Bundesregierung der 
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am Ariane Programm beteiligten Nationen in ei-
nem Verhältnis zu den Kosten der Arbeitsplätze 
an den Standorten der jeweiligen Staaten?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 20. Februar 2020

Die Bundesregierung beteiligt sich an der Finanzierung der Entwicklung 
der Ariane 6 insgesamt mit 833,8 Mio. Euro (zu gemischten Wirtschaft-
lichen Bedingungen, WB) für den Zeitraum 2015 bis 2023. Die nachste-
hende Tabelle zeigt diese finanzielle Beteiligung aufgeschlüsselt nach 
Jahren:

In Mio. Euro
gemischte WB

2015 
IST

2016 
IST

2017 
IST

2018 
IST

2019 
IST

2020 
SOLL

2021 
SOLL

2022 
SOLL

2023 
SOLL Summe

Ariane 6
Entwicklung 96,6 150,6 147,0 138,5 148,1 104,4 18,9 11,4 18,4 833,8

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, in welchem Verhältnis diese Bei-
träge zu den Kosten der Arbeitsplätze an den Standorten der jeweiligen 
Staaten der am Ariane-Programm beteiligten Nationen stehen.
Festzuhalten ist jedoch, dass die deutsche Beteiligung ca. 22 Prozent der 
Gesamtfinanzierung der Entwicklung der Ariane 6 darstellt und dass bei 
der Industrie in Deutschland für die Erbringung ihrer Leistungen für die 
Entwicklung der Ariane 6 mehr als 70 Prozent des Aufwands für Perso-
nalkosten anfallen.

51. Abgeordnete
Ingrid Nestle
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Kann die Bundesregierung ausschließen, dass 
durch die bevorstehende Entscheidung der Bun-
desregierung bei der Zuteilung der 450 MHz Fre-
quenzen die Zertifizierung der Smart-Meter-Gate-
ways im Bereich Hardware oder Software überar-
beitet werden muss, und mit welcher zeitlichen 
Verzögerung rechnet die Bundesregierung im Fal-
le einer Überarbeitung?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 20. Februar 2020

Zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus bei der Digitalisierung 
der Energiewende hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) auf Grundlage des Messstellenbetriebsgesetzes technische 
Standards für die Kommunikation festgelegt. Auf Basis dieser Standards 
hat das BSI bisher drei Smart-Meter-Gateways zertifiziert.
Die Kommunikation soll einheitlich über ein Modul in den Smart-Me-
ter-Gateways abgewickelt werden. Bei einer Nutzung der 450-MHz-Fre-
quenzen durch die Energiewirtschaft würde dies zukünftig ein entspre-
chendes LTE-Modul sein können. Wegen der schnellen Verfügbarkeit 
der Technologie, der hervorragenden Gebäudedurchdringung und Aus-
breitungseigenschaften sowie der Kompatibilität mit den BSI- Standards 
und Zertifikaten für Smart-Meter-Gateways gelten die zur Neuvergabe 
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anstehenden Frequenzbänder im Bereich 450 MHz als besonders geeig-
net für Anwendungen im Rahmen der Digitalisierung der Energiewende.
Stünde ein 450-MHz-Breitbandnetz den energiewirtschaftlichen Anwen-
dungen nur zum Teil zur Verfügung, hätte dies signifikant nachteilige 
Folgen für die Digitalisierung der Energiewende: In Smart-Meter-Gate-
ways müssten dann zwei Kommunikationsmodule verbaut werden. Ein 
neues Hard- und Softwarekonzept für Smart-Meter-Gateways wäre er-
forderlich, das sowohl mehrere Kommunikationsmodule in einem Ge-
häuse ohne Funktions- und Sicherheitseinschränkungen unterbringen als 
auch die Daten zwischen den unterschiedlichen Kommunikationen auf-
teilen kann. Derartige Neuanforderungen würden eine umfassende Neu-
bearbeitung der Technischen Richtlinien und Schutzprofile sowie des 
gesetzlichen Zertifizierungsprozesses zur Folge haben; mehrjährige Ver-
zögerungen und erhebliche Mehrkosten wären die Konsequenz.

52. Abgeordneter
Martin Neumann
(FDP)

Wann wird die Bundesregierung den seit Sommer 
2019 nicht mehr stattgefundenen Dialog mit Sta-
keholdern zur Kraft-Wärme-Kopplung (Quelle: 
Mein Fachgespräch mit Verbands- und Unterneh-
mensvertretern aus der Energie- und Kohlwirt-
schaft am 30. Januar 2020) wieder aufnehmen, 
und wer führt innerhalb der Bundesregierung den 
Gesprächs- und Abstimmungsprozess?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Feicht
vom 17. Februar 2020

Die Zuständigkeit für die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung im 
Kraft-Wärme- Kopplungsgesetz (KWKG) liegt im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi). Der „Diskussionsprozess zur Zu-
kunft der KWK“ wurde 2018 zur Begleitung der Evaluierung der 
KWKG-Förderung etabliert. Der Bericht zur „Evaluierung der Kraft-
Wärme-Kopplung – Analysen zur Entwicklung der Kraft-Wärme-Kopp-
lung in einem Energiesystem mit hohem Anteil erneuerbarer Energien“ 
wurde im Sommer 2019 finalisiert und auf der Homepage des BMWi 
veröffentlicht (www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/eval
uierung-der-kraft-waerme-kopplung.html). Der vom Kabinett beschlos-
sene Gesetzentwurf für ein Kohleausstiegsgesetz greift viele der Emp-
fehlungen zur Weiterentwicklung der KWKG- Förderung auf und ver-
längert die KWKG-Förderung bis 2030. Der Gesetzentwurf ist nunmehr 
im parlamentarischen Verfahren und wird dort diskutiert.
Das BMWi evaluiert die Regelungen des KWKG nach den gesetzlichen 
Vorgaben. Hierbei steht das BMWi im regelmäßigen Austausch mit Un-
ternehmensverbänden und wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gut-
achtern.

53. Abgeordneter
Bernd Riexinger
(DIE LINKE.)

Wie viele der Unternehmen in Deutschland wirt-
schaften nach Kenntnis der Bundesregierung be-
reits klimaneutral?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 17. Februar 2020

Erhebungen zur Klimaneutralität von einzelnen Unternehmen werden 
von der amtlichen Statistik nicht durchgeführt. Der Bundesregierung lie-
gen zu dieser Frage keine Zahlen vor.

54. Abgeordneter
Bernd Riexinger
(DIE LINKE.)

Gab es Gespräche seitens Regierungsvertretern 
mit Vertretern der Metro AG, der X+Bricks, Pri-
vate-Equity-Fonds SCP Group zum Verkauf der 
real Supermärkte, und wenn ja, wurde dabei über 
den Erhalt der Arbeitsplätze der Beschäftigten 
und ihrer Betriebsratsstrukturen gesprochen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 17. Februar 2020

Die nachfolgenden Angaben zu Gesprächen erfolgen auf der Grundlage 
der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen und Auf-
zeichnungen. Eine Verpflichtung zur Erfassung sämtlicher geführter Ge-
spräche (einschließlich Telefonate) besteht nicht, und eine solche umfas-
sende Dokumentation wurde auch nicht durchgeführt (siehe dazu auch 
die Vorbemerkung der Bundesregierung zu der Kleinen Anfrage der Ab-
geordneten Christine Buchholz, Jan van Aken, Klaus Ernst, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 
18/1174). Diesbezügliche Daten sind somit möglicherweise nicht voll-
ständig. Nach den vorliegenden Informationen haben folgende Gesprä-
che stattgefunden, die den Verkauf der real Supermärkte und den Erhalt 
der Arbeitsplätze der Beschäftigen zum Gegenstand hatten (nur Lei-
tungsebene):

Datum Ressort Gesprächspartner
24.01.2020 BMWi Staatssekretär Dr. Ulrich

Nussbaum
Gespräch mit Olaf Koch, CEO der Metro AG

29.03.2019 BMAS Staatssekretär Björn Böhning Gespräch mit Heiko Hutmacher, Personalvorstand 
der METRO AG

26.04.2019 BMAS Staatssekretär Björn Böhning Telefonat mit Heiko Hutmacher, Personalvorstand 
der METRO AG

14.11.2019 BMAS Staatssekretär Björn Böhning Telefonat mit Andrea Euenheim, Arbeitsdirektorin 
der METRO AG

26.11.2019 BMAS Staatssekretär Björn Böhning Telefonat mit Lars Jope, Leiter Nationale Politik 
der METRO AG, und Dr. Peter Krasberg, Global 
Director Tariff Policy der METRO AG

13.12.2019 BMAS Staatssekretär Björn Böhning Gespräch mit Lars Jope, Leiter Nationale Politik 
der METRO AG, und Dr. Peter Krasberg, Global 
Director Tariff Policy der METRO AG

20.01.2020 BMAS Staatssekretär Björn Böhning Telefonat mit Andrea Euenheim, Arbeitsdirektorin 
der METRO AG
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Datum Ressort Gesprächspartner
28.01.2020 BMAS Staatssekretär Björn Böhning Telefonat mit Andrea Euenheim, Arbeitsdirektorin 

der METRO AG
30.01.2019 BMAS Staatssekretär Björn Böhning Telefonat mit Christoph Kämper, Prokurist der 

METRO AG
30.01.2020 BMAS Staatssekretär Björn Böhning Gespräch mit Sascha Wilhelm, CEO der x+bricks 

AG

Darüber hinaus hatten sowohl Staatssekretär Dr. Ulrich Nussbaum als 
auch Staatssekretär Björn Böhning seit Bekanntwerden der Verkaufsab-
sicht von real durch die Metro AG mehrfach ausführliche Gespräche mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Metro/real-Betriebsräte sowie Vertre-
terinnen und Vertretern der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di über die 
Zukunft der real-Beschäftigten geführt.

55. Abgeordneter
Martin Sichert
(AfD)

Welche Konsequenzen im Hinblick auf die Kon-
trollfunktion des Bundestages zieht die Bundesre-
gierung hinsichtlich der Aussage des neuen Ost-
beauftragten der Bundesregierung Marco Wander-
witz, der am 12. Februar 2020 auf seinem Twitter-
Account verkündete: „[…] ich [werde] weiterhin 
Rechtsradikale […] konsequent blockieren“ und 
daraufhin nach meiner Auffassung vorwiegend 
oppositionelle Bundestagsabgeordnete grundlos 
blockierte – insbesondere mit Seitenblick auf die 
Entlassung des ehemaligen Ostbeauftragten der 
Bundesregierung, Christian Hirte, dessen Entlas-
sung maßgeblich von seiner Gratulations-Bekun-
dung zum neugewählten Bundesministerpräsiden-
ten des Landes Thüringen Thomas L. Kemmerich 
vom 5. Februar 2020 auf Twitter begründet wur-
de?

Antwort der Staatssekretärin Claudia Dörr-Voß
vom 20. Februar 2020

Die Äußerung bei Twitter erfolgte über das private Profil des Parlamen-
tarischen Staatssekretärs Marco Wanderwitz. Es ist kein Kanal des Bun-
deswirtschaftsministeriums für Wirtschaft und Energie bzw. der Bundes-
regierung.

56. Abgeordneter
Michael Theuer
(FDP)

Wie bewertet die Bundesregierung die, von der 
Monopolkommission vorgeschlagene Transpa-
renzstelle zur Verbesserung der Markttransparenz 
entlang der Wertschöpfungskette im Nahrungs-
mitteleinzelhandel und die Einführung eines Ver-
haltenskodex mit Einrichtung einer Schiedsstelle 
mit einem Ombudsmann zur Erreichung des Ziels 
fairer Preisgestaltung bei Lebensmitteln (Neun-
zehntes Hauptgutachten der Monopolkommission 
2010/2011, Bundestagsdrucksache 17/10365, 
S. 388–390), und welche anderen marktwirt-
schaftlichen Instrumente sind aus Sicht der Bun-

Drucksache 19/17308 – 34 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.

juris Lex QS
09052024 ()



desregierung geeignet, um die Nachteile der 
Marktkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel 
sowohl für die Verbraucher als auch für die Nah-
rungsmittelproduzenten abzumildern?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 19. Februar 2020

Die Bundesregierung beobachtet die Marktkonzentration im Lebensmit-
teleinzelhandel genau. Zuletzt fand am 3. Februar 2020 auf Einladung 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein „Lebensmittelgipfel“ unter 
Teilnahme von Bundesministerin Julia Klöckner und Bundesministers 
Peter Altmaier sowie der CEOs der großen Lebensmittelhandelsketten 
statt, der u. a. die Bekämpfung unfairer Praktiken in der Lebensmittellie-
ferkette zum Gegenstand hatte und auf dem die Einrichtung einer Be-
schwerdestelle im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft vereinbart wurde. Zusätzlich werden durch die 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/633 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 über unlautere Handelspraktiken in 
den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Le-
bensmittelversorgungskette in nationales Recht weitere Instrumente zum 
Schutz der unterlegenen Seite vor Ausnutzung von Marktungleichge-
wichten im Lebensmittelbereich geschaffen.
Darüber hinaus wird auf europäischer Ebene mit der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2019/1746 vom 1. Oktober 2019 auf eine Verbesserung 
der Markttransparenz hingewirkt. Bis zum 1. Januar 2021 muss die Um-
setzung in nationales Recht erfolgen. Die Verordnung sieht insbesondere 
vor, dass die Datenerhebung auf die Stufen der Ernährungsindustrie, der 
Verarbeitung und des Einzelhandels ausgedehnt wird, auf weitere Er-
zeugnisse erweitert wird und neben den bisherigen Verkaufspreisen nun 
auch Einkaufspreise der Ernährungsindustrie und des Einzelhandels er-
hoben werden.
Die Bundesregierung verweist im Übrigen auf ihre entsprechende Be-
wertung der Vorschläge im Rahmen ihrer Stellungnahme zum 
XIX. Hauptgutachten der Monopolkommission vom 22. März 2013, 
Bundestagsdrucksache 17/12940, Seite 15. Zentrales Instrument der 
Kontrolle und Verhinderung eines Missbrauchs von Marktmacht bleibt 
das Kartellrecht. Mit der kartellrechtlichen Fusionskontrolle kann eine 
weitere wettbewerbsschädliche Konzentration des Marktes durch struk-
turelle Änderungen wie Unternehmenszusammenschlüsse untersagt wer-
den. Unternehmen mit Marktmacht und solche von denen andere Unter-
nehmen abhängig sind, unterliegen besonderen wettbewerblichen Spiel-
regeln. Bei der Beurteilung stützt sich das Bundeskartellamt auf um-
fangreiche Ermittlungsbefugnisse sowie unter anderem auch auf die 
Sektor-untersuchung „Nachfragemacht im Lebensmitteleinzelhandel“ 
(2014).

57. Abgeordneter
Gerald Ullrich
(FDP)

Warum hat die Bundesregierung – trotz der nach 
meiner Kenntnis am 31. Dezember 2019 verstri-
chenen Frist – den finalen Nationalen Energie- 
und Klimaplan Deutschlands noch nicht bei der 
Europäischen Kommission eingereicht (https://e
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c.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/nati
onal-energy-climate-plans; bitte begründen), und 
welche Maßnahmen wird dieser Plan beinhalten?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 20. Februar 2020

Gemäß EU-Verordnung über ein Governancesystem für die Energieuni-
on und für den Klimaschutz soll jeder EU-Mitgliedstaat einen Nationa-
len Energie- und Klimaplan vorlegen, in dem dargelegt wird, mit wel-
chen nationalen Zielen und Maßnahmen er zur Erreichung der EU-Ziele 
für 2030 beiträgt. Der Nationale Energie- und Klimaplan der Bundesre-
gierung baut insbesondere auf den Zielen und Maßnahmen des Energie-
konzepts 2010, des Klimaschutzplans 2050, des Klimaschutzprogramms 
2030 und der Energieeffizienzstrategie 2050 auf.
In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Bundesregierung mit 
dem Klimaschutzprogramm 2030 wichtige Weichenstellungen in der 
Energie- und Klimapolitik vorgenommen. Die konkrete Ausgestaltung 
und Umsetzung des Klimaschutzprogramms im nationalen Energie- und 
Klimaplan dauern noch an. Die Europäische Kommission ist über die 
hierdurch bedingte Zeitverzögerung informiert.

58. Abgeordneter
Gerald Ullrich
(FDP)

Inwieweit werden Elemente einer neuen Strategie 
zum digitalen Wettbewerb (www.sueddeutsch
e.de/wirtschaft/eu-kommission-digitalisierung-ko
nkurrenz-china-bruessel-vestager-1.4772023) 
durch den Referentenentwurf des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie für ein GWB-
Digitalisierungsgesetz vorweggenommen, und 
warum hält es die Bundesregierung für notwen-
dig, in diesem Bereich vorweg national tätig zu 
werden und nicht auf eine europäische Einigung 
zu warten, obwohl aus der ECN+ Richtlinie keine 
Handlungsnotwendigkeit im Bereich des digitalen 
Wettbewerbs erfolgt?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 19. Februar 2020

Der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorgelegte Re-
ferentenentwurf für ein GWB-Digitalisierungsgesetz dient neben der 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1 in nationales Recht zugleich da-
zu, auf der Grundlage der Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag zur Ge-
staltung des Digitalen Wandels einen auf die Anforderungen der Digita-
lisierung der Wirtschaft abgestimmten Ordnungsrahmen zu schaffen. 
Dazu sollen insbesondere die Missbrauchsvorschriften angepasst wer-
den, um den Missbrauch von Marktmacht insbesondere durch digitale 
Plattformen besser erfassen und effektiver abstellen zu können.
Zudem wird das System der deutschen Fusionskontrolle effektiviert.
Damit werden die Voraussetzungen für einen wirksamen Wettbewerb im 
Rahmen des Geltungsbereichs des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) gestärkt.
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Die Abstimmung zu dem Referentenentwurf ist innerhalb der Bundesre-
gierung noch nicht abgeschlossen.
Die EU-Kommission hat bislang keine Änderungsvorschläge in Bezug 
auf das europäische Wettbewerbsrecht vorgelegt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz
und für Verbraucherschutz

59. Abgeordnete
Canan Bayram
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wann wird die Bundesregierung zum Journalis-
tenschutz per Änderungs-Entwurf zum Strafge-
setzbuch strafbare Beihilfe zum Landesverrat aus-
schließen, wie der damalige Bundesjustizminister 
Maas schon 2015 ankündigte (vgl. Saarbrücker 
Zeitung 22. September 2015), den Datenhehlerei-
Straftatbestand § 202a eindeutig beschränken so-
wie gemäß Expertenforderung (Heise-online 
5. Oktober 2015: www.heise.de/newsticker/meldu
ng/Nach-Landesverrat-Ermittlungen-Experten-for
dern-Gesetzesreformen-2837919.html) in der 
Strafprozessordnung die Schutz-Beschränkung 
auf „berufsmäßige“ Tätigkeit in § 53 streichen 
und Journalisten in § 160a vor Ermittlungsmaß-
nahmen wie Abgeordnete schützen, und falls die 
Bundesregierung nicht wie oben beschrieben vor-
gehen wird, was wird sie alternativ veranlassen, 
um Journalistinnen gemäß Forderung ihres Be-
rufsverbandes (vgl. djv 15. Juni 2019: https:// t l
p.de/ke8p) wirksamer vor Strafverfolgung zu be-
wahren und so die Meinungs- und Berichterstat-
tungsfreiheit zu schützen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 21. Februar 2020

In der letzten Legislaturperiode hatte der damalige Bundesminister der 
Justiz und für Verbraucherschutz aus Anlass der Ermittlungen des Gene-
ralbundesanwalts gegen „netzpolitik.org“ mit Presseerklärung vom 
31. Juli 2015 eine Überprüfung angekündigt, ob die strafrechtlichen Vor-
schriften über Landesverrat und über den Schutz von Staatsgeheimnis-
sen im Verhältnis zur Pressefreiheit insgesamt reformbedürftig sind.
Die Überprüfung, ob die strafrechtlichen Vorschriften über Landesverrat 
und über den Schutz von Staatsgeheimnissen im Verhältnis zur Presse-
freiheit insgesamt reformbedürftig sind, ist im Oktober 2018 abgeschlos-
sen worden. Diese Frage ist im Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz unter Einbeziehung externen Sachverstands einge-
hend untersucht worden. Die Prüfung hat zum Ergebnis geführt, dass der 
Schutz der Pressefreiheit nach bestehender Rechtslage in angemessener 
Weise gewährleistet ist.
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Eine publizistische Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen erfüllt be-
reits regelmäßig nicht den Tatbestand des Landesverrats. Es fehlt hier 
die für die Verwirklichung des Landesverrats nach § 94 Absatz 1 Num-
mer 2 des Strafgesetzbuchs (StGB) erforderliche Absicht, die Bundesre-
publik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu be-
günstigen.
Mit Blick auf die grundrechtlich geschützte Pressefreiheit drängt sich 
daher in materiell-rechtlicher Hinsicht kein Bedürfnis auf, die Strafvor-
schrift des Landesverrats zu reformieren.
Auch die derzeit geltenden Regelungen der Strafprozessordnung (StPO) 
gewährleisten einen hinreichenden und angemessenen Schutz der Pres-
se- und Rundfunkfreiheit. Das gilt zum einen für § 160a StPO. Dessen 
Absatz 2 erfordert in Bezug auf Ermittlungsmaßnahmen, die zeugnisver-
weigerungsberechtigte Angehörige der Presse betreffen, in jedem kon-
kreten Einzelfall eine Abwägung des Interesses der Allgemeinheit an ei-
ner wirksamen Strafrechtspflege mit dem öffentlichen Interesse am 
Schutz der Pressetätigkeit und Geheimhaltung. Auch die in § 53 Ab-
satz 1 Nummer 5 StPO enthaltene Anknüpfung des Zeugnisverweige-
rungsrechts von Angehörigen der Presse an ihre „berufsmäßige“ Tätig-
keit führt wegen der allgemein anerkannten weiten Auslegung des Be-
griffs „berufsmäßig“ nicht zu unverhältnismäßigen Schutzlücken.
Auch die Strafvorschrift des § 202d StGB (Datenhehlerei) gewährleistet 
den Schutz der Pressefreiheit bereits nach bestehender Rechtslage in an-
gemessener Weise, so dass kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf er-
kennbar ist. Absatz 3 Ziffer 2 dieser Vorschrift enthält einen Tatbestand-
sausschluss für berufliche Handlungen der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 5 StPO aufgeführten Personen, mit denen Daten entgegengenom-
men, ausgewertet oder veröffentlicht werden. Damit wird journalistische 
Tätigkeit dieser Personen von der Strafvorschrift des § 202d StGB nicht 
erfasst.

60. Abgeordneter
Michael Brand
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung – 
ggf. neue Erkenntnisse z. B. aus den Akten der 
Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR – zum Zwischenfall am 14. August 1962 an 
der früheren innerdeutschen Grenze, bei der durch 
einen Schuss des Bundesgrenzschutz-Beamten 
H. M. P. der Hauptmann der DDR-Grenztruppen 
R. A. zu Tode kam (Fuldaer Zeitung vom 12. No-
vember 2019)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 19. Februar 2020

Ich darf verweisen auf mein Antwortschreiben vom 6. November 2017 
auf Ihre Schriftliche Frage 16 auf Bundestagsdrucksache 19/45 zum sel-
ben Thema:
Das aktuell erschienene und von der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien sowie den Ländern Sachsen-Anhalt, Niedersach-
sen und Hessen geförderte Forschungs- und Dokumentationsprojekt 
„Die Todesopfer des DDR-Grenzregimes an der innerdeutschen Grenze“ 

Drucksache 19/17308 – 38 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.

juris Lex QS
09052024 ()



des Forschungsverbunds SED-Staat, das u. a. auf Erkenntnissen aus den 
Akten des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR und Unterlagen aus dem Bundesarchiv 
basiert, enthält auch eine Biografie des Hauptmanns R. A.
Folgende Bestände beim Bundesarchiv, die im Zusammenhang mit die-
ser Frage stehen, konnten ermittelt werden: Bundesministeriums des In-
nern (B 106/371980, B 106/15221, B 106/15222), Zentrale Beweismit-
tel- und Dokumentationsstelle der Landesjustizverwaltungen 
(B 197/50135, B 197/50465, B 197/50466, B 197/50150), Grenztruppen 
der DDR (DVH 32/112265, DVH 32/112281, DVH 32/126025, DVH 
33-4/136204, DVH 52/137229, DVH 53-2/123141).
Der Bundesregierung liegen keine darüber hinaus gehenden (neuen) Er-
kenntnisse vor.

61. Abgeordneter
Michael Brand
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung – 
ggfs. neue Erkenntnisse z. B. aus den Akten der 
Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR – zur Tötung von H. M. P. am 15. August 
1998 auf der B 84 zwischen Hünfeld und Neu-
wirtshaus, knapp drei Kilometer vom Ort des da-
maligen Zwischenfalls im Jahr 1962 (Wiesenfeld) 
entfern (H. M. P hatte nach der „Friedlichen Re-
volution“ erstmals im Jahr 1993 in einem Fern-
sehinterview bekannt, 1962 der in Notwehr han-
delnde BGS-Schütze gewesen zu sein; die Staats-
anwaltschaft Fulda stellte seinerzeit das Verfahren 
ein, H. M. P. habe in Notwehr gehandelt)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 19. Februar 2020

Auch insoweit nehme ich Bezug auf mein Schreiben vom 6. November 
2017 auf Ihre Schriftliche Frage 17 auf Bundestagsdrucksache 19/45:
Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor.
Dies gilt zum jetzigen Zeitpunkt unverändert.

62. Abgeordneter
Otto Fricke
(FDP)

Schließt die Bundesregierung aus, dass sie in Gre-
mien der Europäischen Union Änderungen der so-
genannten EU, Fluggastrechteverordnung (Ver-
ordnung (EG) Nr. 261/2004) vom 11. Februar 
2004 insoweit zustimmen wird, dass es für Flug-
gäste zu einer Verschlechterung der derzeit gülti-
gen Entschädigungsansprüche im·Verspätungsfall 
kommen würde, wie sie laut Medienberichten 
(www.deutschlandfunk.de/fluggastrechte-verbrau
cherschuetzer-warnen-vor-aufweichung.2932.de.h
tml/drn:newsid=1100186) offenbar von der EU-
Ratspräsidentschaft geplant sind, und wie viele 
Passagiere deutscher Flughäfen, die im Jahr 2010 
Entschädigungen im Verspätungsfall gemäß der 
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o. g. Richtlinie erhalten haben, hättet nach Kennt-
nis der Bundesregierung durch eine so gestaltete 
Veränderung der Entschädigungsansprüche künf-
tig keinen Anspruch mehr auf Entschädigung ge-
habt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 20. Februar 2020

Aus Sicht der Bundesregierung muss es Ziel der Revision der Verord-
nung (EG) Nr. 261/2004 (sog. Fluggastrechteverordnung) sein, ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen den berechtigten Interessen der Luftver-
kehrswirtschaft und einem hohen Verbraucherschutzniveau zu erreichen. 
Ob ein solcher Ausgleich erreicht wurde und der Verordnungsentwurf 
deshalb für die Bundesregierung zustimmungsfähig ist, hängt nicht von 
der Ausgestaltung einzelner Regelungen, sondern von einer Gesamt-
schau der Änderungen ab.
Die Beratungen des im März 2013 von der EU-Kommission vorgelegten 
Revisionsvorschlags wurden im Rat der Europäischen Union soeben erst 
von der Kroatischen Ratspräsidentschaft mit einem von ihr am 12. Feb-
ruar 2020 vorgelegten Kompromissvorschlag wiederaufgenommen. Das 
Ergebnis der weiteren Beratungen bleibt abzuwarten.
In welchem Umfang im Jahr 2019 an Passagiere deutscher Flughäfen 
von den Luftfahrtunternehmen Ausgleichsleistungen wegen Ankunfts-
verspätung geleistet worden sind, ist der Bundesregierung nicht bekannt. 
Zahlen dazu liegen nur den von Deutschland aus operierenden Luftfahrt-
unternehmen vor. Die Bundesregierung vermag daher auch nicht zu be-
urteilen, wie viele dieser Passagiere bei einer Umsetzung des vorgeleg-
ten Vorschlags zu Ausgleichsleistungen bei Ankunftsverspätung ent-
schädigungslos bleiben würden.

63. Abgeordneter
Roman Müller-
Böhm
(FDP)

Wann genau plant die Bundesregierung das On-
line-Tool zur Abwicklung der Ausgleichszahlun-
gen für Thomas CookInsolvenz-Geschädigte on-
line zu stellen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 18. Februar 2020

Die Bundesregierung beabsichtigt, den von der Thomas Cook Insolvenz 
betroffenen Pauschalreisenden zeitnah ein onlinebasiertes Verfahren zur 
Abwicklung der Ausgleichszahlung zur Verfügung zu stellen.
Ziel der Bundesregierung ist es, mit dem Produktivbetrieb noch im 
Frühjahr zu beginnen.

64. Abgeordneter
Roman Müller-
Böhm
(FDP)

Welche Ergebnisse hat die Prüfung des Gesetzent-
wurfs des Bundesrates eines Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes über Urheberrecht und ver-
wandte Schutzrechte (Drucksache 19/3441), wel-
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che die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme 
angekündigt hat, bisher ergeben, und wie ist das 
weitere geplante zeitliche Vorgehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 19. Februar 2020

Der Gesetzentwurf des Bundesrates auf der Drucksache 19/3441 (Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte) betrifft urheberrechtliche Fragen der öffentli-
chen Wiedergabe über Gemeinschaftsantennen-Anlagen. Er wurde vom 
Freistaat Sachsen initiiert und nach Kenntnis der Bundesregierung dem 
Deutschen Bundestag zugeleitet, dort aber bislang nicht beraten.
Die Bundesregierung hatte in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, den Ge-
setzentwurf zu prüfen, und mitgeteilt, welche Gesichtspunkte hierbei 
insbesondere zu berücksichtigen sind. Dieser Sachstand ist unverändert.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales

65. Abgeordnete
Susanne Ferschl
(DIE LINKE.)

Liegt dem BMAS das bisher unveröffentlichte 
Kurzgutachten im Auftrag des BMWi von Prof. 
Dr. Volker Rieble und Dr. Stephan Vielmeier zum 
Umsetzungsbedarf des EuGH-Urteils (Rs. 
C-55/18) zur Arbeitszeiterfassung im deutschen 
Arbeitsrecht zur Ressortabstimmung intern vor, 
und haben die Arbeiten an einem Gesetzentwurf 
innerhalb des BMAS bereits begonnen bzw. wie 
sieht der konkrete Zeitrahmen zur gesetzlichen 
Umsetzung aus?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 21. Februar 2020

Ein im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie er-
stelltes Gutachten zum Umsetzungsbedarf des EuGH-Urteils zur Ar-
beitszeiterfassung (Rs. C-55/18) liegt dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales nicht vor.
Die Gespräche innerhalb der Bundesregierung sowie mit den Sozialpart-
nern dauern an, daher ist der Zeitraumen für gesetzliche Änderungen 
noch nicht konkretisierbar.

66. Abgeordnete
Katja Kipping
(DIE LINKE.)

Wie viele Sanktionsbescheide gemäß Zweitem 
Buch Sozialgesetzbuch, die am 5. November 
2019 noch liefen bzw. noch nicht bestandskräftig 
waren, wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung auf Übereinstimmung mit dem Urteil des 
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Bundesverfassungsgerichts vom selben Tag 
(l BvL 7/16) geprüft und-bei wie vielen Beschei-
den steht die Überprüfung nach Kenntnis der 
Bundesregierung noch aus?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 18. Februar 2020

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren nach der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019 bei den 
Jobcentern in gemeinsamer Einrichtung rund 182.000 Sanktionsbeschei-
de zu überprüfen. Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, 
wie viele Sanktionsbescheide bereits überprüft wurden bzw. bei wie vie-
len eine Überprüfung noch aussteht. Zur Anzahl der betroffenen Sank-
tionsbescheide bei den zugelassenen kommunalen Trägern liegen der 
Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

67. Abgeordnete
Katja Kipping
(DIE LINKE.)

Wie viele Sanktionsbescheide gemäß Zweitem 
Buch Sozialgesetzbuch, die am 5. November 
2019 noch liefen bzw. noch nicht bestandskräftig 
waren, wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom selben Tag (1 BvL 7/16) geändert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 18. Februar 2020

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, wie viele Sankti-
onsbescheide seit dem 5. November 2019 geändert wurden.

68. Abgeordneter
Jürgen Pohl
(AfD)

Wie hat sich die Tarifgebundenheit der Betriebe 
von 2010 bis 2018 entwickelt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 19. Februar 2020

Ausgehend von den Daten des Betriebspanels des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) weist 
die Tarifgebundenheit der Betriebe über die Jahre eine rückläufige Ten-
denz auf.
Die nachfolgende Abbildung illustriert für den Zeitraum 2010–2018 die 
Anteilsentwicklung der Betriebe, die über Verbands- und Firmentarifver-
trägen der Tarifbindung unterliegen.
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69. Abgeordneter
Bernd Riexinger
(DIE LINKE.)

Wie viel Erwerbstätigkeit in Form von Leiharbeit, 
Werkverträge oder ähnlichen Konstrukten wurde 
im Bereich der Automobilhersteller und deren Zu-
lieferer nach Kenntnis der Bundesregierung in 
den letzten zwei Jahren in Deutschland abgebaut?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 17. Februar 2020

Der Bundesregierung liegen hierzu keine statistischen Erkenntnisse vor.

70. Abgeordnete
Ulrike Schielke-
Ziesing
(AfD)

Wie hoch ist zum Zeitpunkt der Anfrage die von 
der der Verordnung Verwaltungskommission für 
die Koordination der Systeme der sozialen Sicher-
heit entsprechend Artikel 75 Absatz 3 der Verord-
nung (EG), Nr. 987/2009 (VO 987/2009) festge-
legte MindestschwelleVO für Beitreibungsersu-
chen nach Artikel 78 der VO 987/2009 nach 
Kenntnis der Bundesregierung und wie viele die-
ser Ersuchen wurden nach Kenntnis der Bundes-
regierung von deutschen Trägern („ersuchende 
Partei“, Art. 785 Abs. 1 VO 987/2009) an auslän-
dische Träger („ersuchte Partei“, Art. 75 Abs. 1 
VO 987/2009) in den letzten Jahren 2015 bis ein-
schließlich 2019 (bitte getrennt angeben) gestellt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 21. Februar 2020

Die Mindestschwelle nach Artikel 75 Absatz 3 VO 987/2009 liegt bei 
350 Euro.
Zur Zahl der Beitreibungsersuchen liegen entsprechende Daten für die 
Bereiche der Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Familienleistungen 
nicht vor. Zu den weiteren Leistungen liegen die Daten für das Jahr 2019 
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noch nicht vor. In den Jahren 2015 bis 2018 stellten die deutschen Trä-
ger Ersuchen in folgender Anzahl:

Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018
2.805 Ersuchen 2.452 Ersuchen 1.659 Ersuchen 1.958 Ersuchen

71. Abgeordneter
René Springer
(AfD)

Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung 
in den Jahren 2016 bis 2019 die Zahl der ge-
schlossenen sowie beendeten Beschäftigungsver-
hältnisse von Leiharbeitnehmern jeweils entwi-
ckelt (bitte die Gesamtzahl der geschlossenen so-
wie beendeten Beschäftigungsverhältnisse ange-
ben und die beendeten Beschäftigungsverhältnisse 
weiter aufschlüsseln nach folgender Dauer der 
Beschäftigungsverhältnisse: weniger als drei Mo-
nate, weniger als sechs Monate, weniger als neun 
Monate, weniger als 15 Monate), und wie viele 
Tarifverträge waren in den Jahren 2016 bis 2019 
im Tarifregister des Bundes registriert, bei denen 
eine Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz 
für mehr als neun Monate vereinbart wurde und 
durch die nach spätestens 15 Monaten einer Über-
lassung mindestens ein Arbeitsentgelt erreicht 
wird, das in dem Tarifvertrag als gleichwertig mit 
dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt vergleichba-
rer Arbeitskräfte in der Einsatzbranche festgelegt 
ist?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 20. Februar 2020

Nach Auswertungen der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit wurden im Jahr 2018 insgesamt 1.519.000 Beschäftigungsver-
hältnisse von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern begonnen 
und 1.611.000 beendet. Von den beendeten Beschäftigungsverhältnissen 
dauerten 759.000 bis unter 3 Monate, 993.000 bis unter 6 Monate, 
1.132.000 bis unter 9 Monate und 1.295.000 bis unter 15 Monate.
Weitere Daten sind der Tabelle zu entnehmen:
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Die gefragten Informationen zu Tarifverträgen im Tarifregister des Bun-
des, bei denen eine Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz verein-
bart wurde, liegen nicht vor. Zur Beantwortung dieser Teilfrage wäre ei-
ne komplexe und aufwendige Sonderauswertung im Tarifregister des 
Bundes nötig.
Bekannt ist, dass elf sogenannte Branchenzuschlagstarifverträge, die die 
Zeitarbeitsverbände Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister 
e. V. (BAP) und iGZ – Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunterneh-
men e. V. (iGZ) mit Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) abgeschlossen haben, in der Praxis zur Anwen-
dung kommen.

72. Abgeordnete
Sabine 
Zimmermann 
(Zwickau)
(DIE LINKE.)

Wie stellte sich nach Kenntnis der Bundesregie-
rung jeweils in den Jahren von 2009 bis 2019 die 
Anzahl der Personen in Sonderregelungen für Äl-
tere nach § 53a Abs. 2 SGB II dar?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 17. Februar 2020

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit fielen im Jah-
resdurchschnitt 2019 rund 171.000 Personen unter die Sonderregelung 
gemäß § 53a Abs. 2 SGB II.
Zeitreihenergebnisse können der nachfolgenden Tabelle entnommen 
werden.
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Tabelle: Personen mit Sonderregelung nach § 53a SGB II
Deutschland (Gebietsstand Januar 2020)
Jahresdurchschnitt

Jahresdurchschnitt Personen mit Sonderregelung 
nach § 53a SGB II

Jahresdurchschnitt 2009 22.937
Jahresdurchschnitt 2010 73.280
Jahresdurchschnitt 2011 113.908
Jahresdurchschnitt 2012 128.407
Jahresdurchschnitt 2013 145.719
Jahresdurchschnitt 2014 161.772
Jahresdurchschnitt 2015 164.990
Jahresdurchschnitt 2016 162.554
Jahresdurchschnitt 2017 161.825
Jahresdurchschnitt 2018 167.400
Jahresdurchschnitt 2019 171.276

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung

73. Abgeordneter
Dr. Diether Dehm
(DIE LINKE.)

Bestehen nach Kenntnis der Bundesregierung an-
lässlich des Manövers Defender 2020 Verträge 
oder Absprachen mit dem Truppenübungsplatz 
Bergen naheliegenden Werken der Rheinmetall 
und/oder anderen regional ansässigen Rüstungs-
firmen, um ggf. Reparaturen oder Ersatzteile an 
militärischen Gerätschaften bereitzustellen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber
vom 17. Februar 2020

Die Bundeswehr plant grundsätzlich auch während der Übung DEFEN-
DER Europe 20 die logistische Versorgung und Instandsetzung auf Basis 
bestehender Verträge mit zivil-gewerblichen Ressourcenträgern zu ge-
währleisten.
Bei Unterstützungsleistungen von zivil-gewerblichen Ressourcenträgern 
im Rahmen von „Host Nation Support“ kann die Bundeswehr lediglich 
eine Mittler- und Beraterfunktion wahrnehmen. Zur Inanspruchnahme 
von zivil-gewerblichen Unterstützungsleistungen durch alliierte Streit-
kräfte kann daher keine Aussage getroffen werden.

74. Abgeordneter
Dr. Marcus Faber
(FDP)

Wie viele der 22.000 unbesetzten Dienstposten 
der Bundeswehr (www.bild.de/bild-plus/politik/in
land/politik-inland/bundeswehr-job-alarm-22-00
0-stellen-sind-aktuell-unbesetzt-67005344,vicw=c
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onvcrsionToLogin.bild.html) fallen auf die jewei-
ligen militärischen Organisationsbereiche der 
Bundeswehr (bitte in absoluten Zahlen sowie Pro-
zent von der planerischen Gesamtpersonalstärke 
des jeweiligen militärischen Organisationsbe-
reichs aufschlüsseln), und wie viele Personalein-
stellungen hat es seit 2018 in den jeweiligen mili-
tärischen Organisationsbereichen gegeben (bitte 
in Jahresscheiben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber
vom 20. Februar 2020

Zum Stichtag 31. Januar 2020 gab es insgesamt 21.683 vakante militäri-
sche Dienstposten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung, davon waren 20.623 unbesetzte militärische Dienstposten 
in den militärischen Organisationsbereichen. Auf der anderen Seite be-
fanden sich zu diesem Zeitpunkt 37.956 SaZ/BS und FWDL ohne 
Dienstposten noch in der Ausbildung. Die Verteilung ist nachfolgender 
Übersicht (Tabelle 1) zu entnehmen:

Tabelle 1: vakante Dienstposten in den militärischen Organisationsbereichen

Organisationsbereich Gesamtzahl
militärischer
Dienstposten

vakante
Dienstposten

Prozentualer
Anteil
Vakanzen

Heer 57.783 7.870 13,62 %
Luftwaffe 23.749 3.563 15,00 %
Marine 13.607 1.581 11,62 %
Streitkräftebasis 26.041 2.911 11,18 %
Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr 15.411 2.150 13,95 %
Cyber- und Informationsraum 12.429 2.548 20,50 %

Seit 2018 erfolgten bis zum Stichtag 31. Januar 2020 insgesamt 42.624 
Einstellungen von militärischem Personal (milPers), davon entfielen 
42.500 Einstellungen auf die militärischen Organisationsbereiche. Die 
Verteilung über die Jahresscheiben ist in der nachfolgenden Übersicht 
(Tabelle 2) aufgelistet:

Tabelle 2: Einstellungen milPers in militärische Organisationsbereiche seit 2018

Organisationsbereich 2018 2019 2020 Gesamt:
Heer 10.003 10.907 675 21.585
Luftwaffe  2.853  2.611 397  5.861
Marine  2.314  2.069 414  4.797
Streitkräftebasis  1.858  1.821 414  4.093
Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr  2.054  1.903 330  4.287
Cyber- und Informationsraum    858    817 202  1.877

75. Abgeordneter
Victor Perli
(DIE LINKE.)

Wie viele Soldatinnen und Soldaten der jeweils 
beteiligten NATO-Staaten werden während des 
Manövers Defender 2020 in den Bundeswehrka-
sernen beim Truppenübungsplatz Bergen unterge-
bracht?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber
vom 21. Februar 2020

In den Bundeswehrkasernen an den Standorten Bergen und Munster 
werden während der Übung DEFENDER-Europe 20 insgesamt bis zu 
250 Soldatinnen und Soldaten der dänischen Streitkräfte, 150 Soldatin-
nen und Soldaten der italienischen Streitkräfte, 6.000 Soldatinnen und 
Soldaten der Streitkräfte der USA und 200 Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr untergebracht.

76. Abgeordneter
Hagen Reinhold
(FDP)

Welche Art von unterschiedlichen kleineren Boo-
ten plant die Bundeswehr für Marine und Bundes-
wehr Spezialkräfte im Zeitraum von 2020 bis 
2030 zu beschaffen (vgl. Antwort vom 5. Septem-
ber 2018 auf die Schriftliche Frage 8/340 von 
Christian Sauter MdB), und in welchem Umfang 
sollen die Projektplanungen bis 2030 umgesetzt 
werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn
vom 17. Februar 2020

Die Bundeswehr benötigt für ihre Auftragserfüllung im Rahmen des Fä-
higkeitserhalts und des Fähigkeitsaufwuchses Boote für unterschiedliche 
Aufgaben. Hierzu werden für die Spezialkräfte der Bundeswehr, die Pio-
nierkräfte des Heeres und das Seebataillon der Deutschen Marine meh-
rere Typen von unterschiedlichen kleinen Booten ausgeplant.
Dazu zählen Bootstypen, die auch aus der Luft absetzbar sind, schnelle 
und weitreichende Boote, die auch von Einheiten der Deutschen Marine 
eingesetzt werden, sowie Boote für eine hohe Mobilität auf Binnenge-
wässern. Hinzu kommen Boote zur Herstellung einer taktischen Beweg-
lichkeit maritimer Einsatzkräfte auf dem Wasser.
Die Aufgaben der zukünftigen unterschiedlichen Boote reichen von der 
Geiselbefreiung auf Hoher See über die Absicherung von Hafeninfra-
strukturen und der Unterstützung von streitkräftegemeinsamen Operatio-
nen in litoralen Räumen bis zu einer Anfangsbefähigung im Bereich 
Flusskampf.
Die Projekte befinden sich am Ende der Analysephase Teil 1 des Be-
schaffungsprozesses. Ziel dieser Phase ist die Aufstellung der funktiona-
len Forderungen an die zukünftigen Fähigkeitsträger.
Die Beschaffung erfolgt ab dem Jahr 2021 und soll im Wesentlichen bis 
zum Jahr 2025 abgeschlossen sein.

77. Abgeordneter
Christian Sauer
(FDP)

Wie viel kostet die Bundeswehr die Ausbildung 
eines Offizieranwärters im Truppendienst mit Stu-
dium vom Zeitpunkt seines Dienstantritts bis Be-
endigung seiner fachspezifischen Ausbildung 
(z. B. Offizierlehrgang 3; aufgeschlüsselt nach 
den kostenverursachenden Kategorien), und wie 
hoch sind hierzu im Verhältnis die Kosten für Of-
fizieranwärter (u. a. bisheriges Gehalt, Ausbil-
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dungskosten), die das Studium abbrechen und in-
folgedessen aus dem Dienstverhältnis ausschei-
den?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber
vom 20. Februar 2020

Die Laufbahnausbildung zum Offizier bzw. zur Offizierin im Truppen-
dienst (Offz TrD) mit Studium ist in den unterschiedlichen Teilstreitkräf-
ten (TSK) und den entsprechenden Truppengattungen/Werdegängen 
nicht einheitlich. Dem folgend, kann eine im Sinne der Fragestellung 
eindeutige Bezifferung der Gesamtkosten für die Ausbildung einer 
bzw. eines Offz TrD nicht pauschal erfolgen. Vielmehr wird bei Bedarf 
jeder Einzelfall durch die fachlich zuständige Stelle innerhalb des Ge-
schäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung (GB BMVg) 
betrachtet und berechnet. Die Kostenermittlung erfolgt dann auf Grund-
lage der jeweiligen Berechnungsparameter (Vordienstzeit, TSK, Studien-
richtung, Ausbildungszeit, Dienstzeit etc.) sowie unter Beachtung der 
aktuell geltenden Erlasslage.
In der beigefügten Übersicht ist deshalb beispielhaft eine Kostenauf-
schlüsselung dargestellt. Dieser Beispielrechnung wurden folgende Pa-
rameter zugrunde gelegt:
• Einstellung als Soldat auf Zeit für die Laufbahn Offz TrD mit Studi-

um (keine Vordienstzeit),
• Beförderungen jeweils nach den Mindestzeiten gemäß Soldatenlauf-

bahnverordnung (SLV),
• Verwendung in der TSK Heer, Truppengattung Panzertruppe,
• Offizierlehrgang (OL) 3 Panzertruppe.
• Die angegebenen Personalkosten sind der aktuellen Kostenrichtlinie 

mit Stand 2020 entnommen und beziehen sich auf diesen Stand.
• Die Kosten für die Fortbildungsmaßnahmen entstammen den aktuell 

vorliegenden Werten mit Stand 2019.
• Die Kosten für Verpflegung und Unterkunft werden nicht in Ansatz 

gebracht. Diese Kosten entstehen dem Bund, werden jedoch an die 
Betroffenen weitergegeben.

Sofern Sie in Ihrer Fragestellung auf die dazu im Verhältnis stehenden 
Kosten für einen Studienabbrecher und ein damit unterstelltes vorzeiti-
ges Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis abzielen, ist auch hier der 
entsprechende Einzelfall zu betrachten. Mit Blick auf die beigefügte 
Beispielrechnung ist je nach Zeitpunkt (Dienstmonat) der vorzeitigen 
Beendigung des Studiums auch grundsätzlich die Ausbildungszeit been-
det. Für die Berechnung der entstandenen Kosten für die Ausbildung der 
Offz TrD im Sinne Ihrer Fragestellung ist dann dieser Zeitpunkt maß-
geblich (kumulierte Summe).
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78. Abgeordnete
Pia Zimmermann
(DIE LINKE.)

Werden die Schießbahnen des Truppenübungs-
platzes Bergen während des Großmanövers „US-
Defender Europe 2020“ zu Übungszwecken auch 
nachts genutzt, und wie hoch schätzt die Bundes-
regierung die Wahrscheinlichkeit von erhöhten 
Lärmbelästigungen in den anliegenden Ortschaf-
ten ein?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber
vom 20. Februar 2020

Die Schießbahnen des Truppenübungsplatzes Bergen werden während 
des Übungszeitraumes DEFENDER-Europe 20 an vier Tagen für jeweils 
vier Stunden nachts genutzt. Die Nutzung der Schießbahnen erfolgt im 
Einklang mit geltenden Vorschriften zum Emissionsschutz.

79. Abgeordnete
Pia Zimmermann
(DIE LINKE.)

Werden neben dem Truppenübungsplatz Bergen 
noch weitere Einrichtungen der Bundeswehr oder 
andere Einrichtungen in der umliegenden Region 
für das Großmanöver „US-Defender Europe 
2020“ genutzt (beispielsweise das Munitionsdepot 
Walsrode-Beetenbrück, der Fliegerhorst Faßberg, 
der Heeresflugplatz Celle, usw.)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber
vom 20. Februar 2020

Neben dem Truppenübungsplatz Bergen werden Liegenschaften des 
Standortes Celle sowie der Truppenübungsplätze Munster-Nord und 
Munster-Süd für die Übung DEFENDER-Europe 20 genutzt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft

80. Abgeordneter
Dr. Christoph 
Hoffmann
(FDP)

Wie ist der aktuelle Stand der Gespräche inner-
halb der Bundesregierung bezüglich der neuen 
Düngeverordnung zur Herstellung von Transpa-
renz bei den deutschen Messstellennetzen zur Ni-
tratbelastung des Grundwassers, und plant die 
Bundesregierung die bundesweite Zulassung von 
Technik, die durch Nährstoff- bzw. Stickstoffbe-
darfskarten, die mittels GPS bei der Ernte aufge-
zeichnet werden, in der Lage ist, Überdüngung 
und Nitratverunreinigungen zu vermeiden (www.
spiegel.de/wirtschaft/soziales/umweltministerin-s
chulze-greift-agrarministerin-kloeckner-an-a-46fe
627c-f3a0-4653-9000-b61e3793328)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Feiler
vom 20. Februar 2020

Das EU-Nitratmessnetz für Grundwasser wurde für den Nitratbericht 
2016 grundlegend überarbeitet, so dass nun, im Gegensatz zu früherer 
Berichterstattung, für ganz Deutschland repräsentativ über die Nitratbe-
lastung im Grundwasser bedingt durch die landwirtschaftliche Flächen-
nutzung berichtet werden kann.
Ausgewählt wurden Messstellen, in deren Einzugsgebiet die Nutzungs-
einflüsse von Acker- und Grünland sowie Sonderkulturen auf die 
Grundwassermessstellen dominieren. Dieses EU-Nitratmessnetz umfasst 
697 Messstellen.
Im Rahmen der Gespräche zur Umsetzung des Urteils des Europäischen 
Gerichtshofs vom 21. Juni 2018 im Vertragsverletzungsverfahren der 
Europäischen Kommission gegen Deutschland wegen unzureichender 
Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie hat die Europäische Kommission 
Deutschland unter anderem aufgefordert, sicherzustellen, dass die Wir-
kungen der im Aktionsprogramm zur Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie 
ergriffenen Maßnahmen, hier v. a. die Maßnahmen der geplanten Ver-
ordnung zur Änderung der Düngeverordnung, schneller beurteilt werden 
können. Damit soll eine schnelle Nachsteuerung der Anforderungen in 
den nach den Vorgaben der Düngeverordnung von den Ländern ausge-
wiesenen sogenannten roten Gebieten ermöglicht und deren Entwick-
lung aufgezeigt werden.
Das zur Umsetzung der Nitratrichtlinie bislang durchgeführte Grund-
wassermonitoring alleine ist dazu nicht ausreichend, da es zum einen nur 
einen repräsentativen Überblick über die landwirtschaftlich bedingte 
Nitratbelastung in Deutschland gibt und es zum anderen mehrere Jahre 
dauert, bis sich Änderungen der Flächennutzung an den Messstellen im 
Grundwasser widerspiegeln.
Das seitens der EU-Kommission geforderte Wirksamkeitsmonitoring 
wird derzeit seitens der dazu einberufenen Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
Monitoring erarbeitet. Es ist geplant, neben umfangreicheren Gewässer-
daten auch Informationen zur Düngung sowie Modellierungen zu nut-
zen. In einem jährlichen Bericht an die EU-Kommission sollen u. a. ein 
Überblick über die Entwicklung der Düngung und der Grundwasserqua-
lität in Deutschland insgesamt, einschließlich Trends, sowie ein Detail-
Bericht über die Entwicklungen in den nach der Düngeverordnung aus-
gewiesenen roten Gebieten unter Berücksichtigung der bodenklimati-
schen und agrarstrukturellen Unterschiede enthalten sein.
Die Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung sieht zudem in 
§ 13a Absatz 1 Satz 2 (neu) vor, dass die Bundesregierung zur Verein-
heitlichung der Vorgehensweise bei der Ausweisung der mit Nitrat be-
lasteten Gebiete eine allgemeine Verwaltungsvorschrift auf der Grundla-
ge von Artikel 84 des Grundgesetzes erlässt.
Die Bundesregierung begrüßt den Einsatz von Präzisionstechnik zur 
Ausbringung von Düngemitteln. Die Düngeverordnung regelt jedoch 
nicht den verpflichtenden Einsatz oder die Zulassung dieser Technik. 
§ 11 Satz 2 i. V. m. Anlage 8 der Düngeverordnung regelt hingegen, mit 
welchen Geräten die Ausbringung von Düngemitteln verboten ist.
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81. Abgeordneter
Hansjörg Müller
(AfD)

Wie hat sich die Bundesregierung in der Vergan-
genheit z. B. über ihre Funktionen als Kontroll- 
und Gesetzgebungsgremium im Bundesminister-
rat der Europäischen Union eingesetzt, um den 
Betrug an EU-Agrarsubventionen (siehe aktuelles 
Beispiel unter www.politico.eu/article/italian-maf
ia-arrets-lay-bare-the-scale-of-eu-farm-fund-subsi
dies-abuse/ zu verhindern, und was plant die Bun-
desregierung in Zukunft zu tun, um Betrug zu un-
terbinden, abgesehen von weiterem Bürokratie- 
und Personalaufbau?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Feiler
vom 17. Februar 2020

Mit der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 DES RATES vom 
18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften wurde ein gemeinsamer rechtlicher Rahmen 
geschaffen, um die Bekämpfung von Betrug und Unregelmäßigkeiten 
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Gemeinschaften wirksam 
zu gestalten. Dieser Gestaltungsrahmen wurde in der laufenden Förder-
periode durch die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzie-
rung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der gemeinsamen Agrar-
politik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) 
165/94, (EG) 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und 
(EG) Nr. 485/2008 des Rates weiter ausgefüllt. Nach Artikel 58 Ab-
satz 1 Buchstaben b) und c) der vorgenannten Verordnung müssen die 
Mitgliedstaaten Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) erlassen, um einen wirksamen Schutz 
der finanziellen Interessen der Union zu gewährleisten, Unregelmäßig-
keiten und Betrug vorzubeugen, aufzudecken und entsprechende Kor-
rekturmaßnahmen zu treffen.
Basierend auf dieser Rechtsgrundlage hat das Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft zwei Arbeitsgruppen eingerichtet, um ent-
sprechende Verfahrensvorgaben für die Betrugsprävention im Agrarbe-
reich zu erarbeiten. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen wurden an-
schließend in die Betrugspräventionshandbücher der mit der Verwaltung 
und Kontrolle der Agrarzahlungen beauftragten Behörden des Bundes 
und der Länder aufgenommen. Für das Jahr 2018 wurden im Agrarbe-
reich in Deutschland lediglich 7 Betrugsfälle mit einer Schadenssumme 
von 0,5 Millionen Euro festgestellt. Trotz dieser Vorkehrungsmaßnah-
men lassen sich Betrugsversuche, insbesondere dann, wenn sie im Be-
reich der organisierten Kriminalität stattfinden, nicht gänzlich verhin-
dern.
Das EU-Recht sieht zudem für die Fördermaßnahmen der GAP sehr an-
spruchsvolle Verwaltungsstrukturen und Kontrollanforderungen vor. Bei 
mangelhafter Umsetzung drohen hohe Finanzkorrekturen. Insgesamt ge-
hen seit einigen Jahren die innerhalb der EU festgestellten Unregelmä-
ßigkeiten zulasten des EU-Haushalts zurück. Die durch den Europä-
ischen Rechnungshof (ERH) jährlich ermittelte Gesamtfehlerquote ist 
über die letzten Jahre insgesamt gesunken, was dem ERH in den letzten 
drei Jahren erlaubte, eine zumindest eingeschränkte Zuverlässigkeitser-
klärung abzugeben. Zuvor hatte der ERH stets ein negatives Testat er-
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teilt. Zwar ist im Haushaltsjahr 2018 die Fehlerquote gegenüber dem 
Vorjahr auf 2,6 Prozent leicht gestiegen, jedoch ohne den positiven 
Trend der letzten Jahre umzukehren, sie bewegt sich nach wie vor inner-
halb der Spanne der Fehlerquote der vergangenen Jahre und nur leicht 
oberhalb der sogenannten Wesentlichkeitsschwelle von 2 Prozent. Auch 
die konkret für den Bereich der Agrarausgaben ausgewiesene Fehler-
quote ist über die letzten Jahre zurückgegangen. Während sie im Haus-
haltsjahr 2018 2,4 Prozent betrug, lag sie in den Vorjahren bei 2,4 Pro-
zent (2017), 2,5 Prozent (2016), 2,9 Prozent (2015) und 3,9 Prozent 
(2014). Dies deutet daraufhin, dass die in den vergangenen Jahren ergrif-
fenen Maßnahmen zur Verbesserung des Finanzmanagements der EU 
und der Mitgliedstaaten greifen.
Als weiteren Schritt in Richtung einer gezielten und gemeinschaftswei-
ten Betrugsbekämpfung sieht die Bundesregierung die Einrichtung der 
Europäischen Staatsanwaltschaft, die Ende dieses Jahr ihre operative Ar-
beit aufnehmen soll. Des Weiteren unterstützt Deutschland im Rat die 
Trilogverhandlungen zur Überarbeitung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Sep-
tember 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Be-
trugsbekämpfung (OLAF) und. zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Ver-
ordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates, mit der das OLAF auf eine 
möglichst effektive und komplementäre Zusammenarbeit mit der Euro-
päischen Staatsanwaltschaft ausgerichtet werden soll.
Generell hat Deutschland als größter Nettozahler der Europäischen Uni-
on ein großes Interesse an der unionskonformen Verwendung der Agrar-
fördermittel. Von daher unterstützt die Bundesregierung weiterhin alle 
geeigneten Maßnahmen der Europäischen Institutionen zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Union und der Mitgliedstaaten.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

82. Abgeordnete
Doris Achelwilm
(DIE LINKE.)

Wie ist der Zeitplan für die von den Bundesminis-
terinnen Dr. Giffey und Lambrecht angekündigte 
Erweiterung des Gesetzes für die gleichberechtig-
te Teilhabe von Frauen und Männern an Füh-
rungspositionen (FührposGleichberG) (bitte auf-
schlüsseln nach Ressortabstimmung, Kabinettbe-
fassung) und inwiefern sieht der zwischen 
BMFSFJ und BMJV abgestimmte Gesetzentwurf 
eine Frauenquote für Vorstände vor?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks
vom 21. Januar 2020

Der Referentenentwurf ist derzeit noch nicht in der Ressortabstimmung. 
Daher können zum jetzigen Zeitpunkt weder Ausführungen zum Inhalt 
noch zum Zeitplan gemacht werden.
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83. Abgeordnete
Doris Achelwilm
(DIE LINKE.)

Wie ist der Stand des Gender Care Gap Projekts 
des Bundesfamilienministeriums hinsichtlich der 
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur 
Verringerung des Gender Care Gaps, und welche 
Initiativen· werden zur gerechten Verteilung un-
bezahlter Sorgearbeit in einem bundesweiten 
Bündnis organisiert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks
vom 21. Januar 2020

In dem von der Europäischen Kommission geförderten Projekt wurden 
bisher Grundlagen für die Erarbeitung und Bewertung von verschiede-
nen Handlungsoptionen zur Verringerung des Gender Care Gaps ge-
schaffen. Diese werden in einem Bericht zusammengefasst und veröf-
fentlicht.
Im Rahmen des Projektes und moderiert vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend beraten sich Verbände, Gewerk-
schaften und andere Institutionen, die sich bisher mit der Verteilung un-
bezahlter Sorgearbeit beschäftigt haben, zur Gründung eines bundeswei-
ten Bündnisses.
Über die Strukturen und den Mitgliederkreis eines solchen Bündnisses 
können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

84. Abgeordnete
Ekin Deligöz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Besteht nunmehr in der Bundesregierung Einig-
keit darüber (www.zeit.de/politik/deutschland/Pro
zent202020-01/demokratiefoerdergesetz-vereinef
oerderung-demokratiefoerderung-extremismus-pr
aevention) dass die Einführung eines sogenannten 
Demokratiefördergesetzes zur verbesserten, dau-
erhaften Extremismusprävention und Demokratie-
förderung sachgerecht und notwendig ist und, 
wenn ja, wann soll eine entsprechende Gesetzes-
vorlage im Bundeskabinett vorgelegt werden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks
vom 21. Januar 2020

Es wird auf die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stefan 
Zierke vom 5. Februar 2020 auf die Schriftliche Frage der Abgeordneten 
Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.) auf Bundestagsdrucksache 
19/17044 verwiesen.

85. Abgeordneter
Frank Pasermann
(AfD)

Wird das Jugendzentrum „UJZ Karlshorst“ im 
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie le-
ben!“ oder etwa anderer Förderprogramme auf 
Bundesebene finanziell unterstützt, und werden 
etwaige Initiativen des „UJZ Karlshorst“, wie 
zum Beispiel, die Kampagne „#kleingemacht“, 
durch Bundesmittel unterstützt?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks
vom 19. Januar 2020

Das Unabhängige Jugendzentrum Karlshorst („UJZ Karlshorst“) wird 
nicht direkt durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ oder aus 
Bundesprogrammen anderer Ressorts unterstützt. Die „Partnerschaft für 
Demokratie“ Berlin-Lichtenberg hat im Rahmen ihrer Projektförderung 
zwei Veranstaltungen des UJZ Karlshorst gefördert:
• im Jahr 2018 die Veranstaltungsreihe „Anarchistische Ideen und Be-

wegungen“ vom 20. April bis 24. Mai 2018 in Höhe von 240,– Euro;
• im Jahr 2019 die „Herbst Akademie“ vom 3. Oktober bis 13. Dezem-

ber 2019, in dessen Rahmen auch die Initiative „#kleingemacht“ 
stattfand.

Angaben über die genaue Fördersumme, die durch die „Partnerschaft für 
Demokratie“ Berlin-Lichtenberg genehmigt wurde, können für das Jahr 
2019 erst nach Einreichung des Verwendungsnachweises erfolgen. Die-
ser muss spätestens am 31. Dezember 2020 vorliegen.
Über die Förderung von Einzelmaßnahmen aus Mitteln der „Partner-
schaft für Demokratie“ entscheidet nach ausführlicher Beratung und 
Empfehlung der Gremien der „Partnerschaft für Demokratie“ das feder-
führende Amt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Gesundheit

86. Abgeordnete
Sylvia Gabelmann
(DIE LINKE.)

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung er-
griffen, um die Risiken bei der Off-Label-Ver-
wendung des Magenschutzmittels Cytotec im 
Rahmen der Geburtseinleitung zu erfassen (ange-
sichts eines Tagesschau-Berichts „Kleine Tablette, 
großes Risiko“ vom 11. Januar 2020, in dem von 
schweren Komplikationen, Geburtsschäden und 
sogar Todesfällen gesprochen wird, die das Ma-
genmittel bei der Anwendung in der Geburtshilfe, 
für die es nie zugelassen wurde, verursacht, und 
laut dem der Hersteller das Mittel aufgrund zu 
häufigem Missbrauchs für die Geburtshilfe in 
Deutschland vom Markt genommen hat), und in-
wieweit stimmt die Bundesregierung der im sel-
ben Bericht vertretenen Auffassung zu, das es ge-
nerell eine Überwachungslücke bei Nebenwirkun-
gen von Arzneimitteln gibt, da nur die Hersteller, 
aber nicht die Ärztinnen und Ärzte gesetzliche 
verpflichtet sind, Nebenwirkungen von Arznei-
mitteln zu melden und erst recht beim Off-Label-
Use die Gefahr besteht, dass Ärztinnen und Ärzte 
noch seltener Nebenwirkungen melden würden, 
weil sie bzw. die Klinik persönlich haftbar wären?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss
vom 20. Februar 2020

Änderungen des Nutzen/Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels Cyto-
tec® in der gastrointestinalen Indikation werden im Rahmen des jährlich 
vorzulegenden periodischen Sicherheitsberichts (Periodic Safety Update 
Report, PSUR) auf europäischer Ebene durch den Ausschuss für Risiko-
bewertung im Bereich der Pharmakovigilanz bei der Europäischen Arz-
neimittelagentur (EMA) wissenschaftlich bewertet In dem Ausschuss 
sind auch die deutschen Zulassungsbehörden vertreten.
Auch die Verwendung außerhalb der zugelassenen Indikation (soge-
nannter Off-Label-Use) von Cytotec® in der Geburtshilfe wird hierbei 
regelmäßig betrachtet. Als Folge eines im Jahr 2018 abgeschlossenen 
PSUR-Bewertungsverfahrens wurden Änderungen in die Fach- und Ge-
brauchsinformation des Arzneimittels Cytotec® eingeführt. Hinsichtlich 
der gynäkologischen/geburtshilflichen Off-Label-Use wurden u. a. Prä-
zisierungen zu dem Risiko einer Uterusruptur vorgenommen.
Ärztinnen und Ärzte sind berufsrechtlich verpflichtet – auch im Rahmen 
des Off-Label-Use –, ihnen bekannt gewordene, unerwünschte Arznei-
mittelwirkungen an die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzte-
schaft zu melden. Diese Arzneimittelkommission wiederum leitet dort 
eingegangene Verdachtsfälle an das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) bzw. das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) weiter.
Im Rahmen des bestehenden Spontanerfassungssystems nach § 62 ff. 
Arzneimittelgesetz (AMG) übermitteln u. a. die Ärzteschaft wie auch 
Patientinnen und Patienten zudem Verdachtsfälle von unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen an die zuständigen Zulassungsbehörden.
BfArM und PEI leiten diese Berichte an die EudraVigilance-Datenbank 
bei der Europäischen Arzneimittelagentur weiter, in der diese mit weite-
ren Berichten, die bei den pharmazeutischen Unternehmen eingehen und 
von diesen nach § 63c AMG ebenfalls an die Datenbank übersandt wer-
den, zusammengeführt werden.
Im Rahmen des Off-Label-Use von Arzneimitteln kann für arzneimittel-
bedingte Schäden von Patientinnen und Patienten eine Haftung der be-
handelnden Ärztinnen und Ärzte und – bei stationärer Behandlung – des 
Krankenhauses bestehen. Dieser besonderen Verantwortung müssen sich 
die behandelnden Ärztinnen und Ärzte – wie in vielen anderen ärztli-
chen Entscheidungssituationen – bewusst sein.
BfArM prüft basierend auf den aktuellen Erkenntnissen und den Ver-
dachtsmeldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen die Ausgestal-
tung weiterer Maßnahmen der Risikominimierung einschließlich der Ri-
sikokommunikation.

87. Abgeordnete
Katrin Helling-
Plahr
(FDP)

Ist aus Sicht der· Bundesregierung ausreichend si-
chergestellt, dass Todesfälle und Geburts- oder 
Folgeschäden nach Verwendung wehenauslösen-
der Medikamente im Rahmen des Off-Label-Use, 
über die jedem Fall von der medizinischen Ein-
richtung an das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte oder Paul-Ehrlich-Institut 
gemeldet werden?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss
vom 20. Februar 2020

Nicht Einrichtungen, sondern Ärztinnen und Ärzte sind berufsrechtlich 
verpflichtet, die ihnen – auch im Rahmen des Off-Label-Use – aus ihrer 
ärztlichen Behandlungstätigkeit bekannt werdenden unerwünschten Wir-
kungen von Arzneimitteln der Arzneimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft mitzuteilen. Voraussetzung für diese berufsrechtlich veran-
kerte Meldepflicht unerwünschter Arzneimittelwirkungen ist, dass bei 
der Ärztin bzw. dem Arzt der Verdacht besteht, dass zumindest die Mög-
lichkeit eines kausalen Zusammenhangs zwischen dem Ereignis und der 
Anwendung des Arzneimittels besteht. Dies gilt auch für den Off-Label-
Use.

88. Abgeordneter
Bernd Riexinger
(DIE LINKE.)

Wie ist aktuell der Stand der Ausbildung in der 
Pflege (Neuzugänge Pflegeausbildung, Stand der 
Auszubildenden, Abbruch der Ausbildung, erfol-
greicher Abschluss, unbesetzte Ausbildungsstel-
len) sowie die Entwicklung der letzten drei Jahre 
nach Kenntnis der Bundesregierung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss
vom 17. Februar 2020

Zahlen zum Stand der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz und 
dem Altenpflegegesetz für den Zeitraum der letzten drei Jahre ergeben 
sich aus den beim Statistischen Bundesamt vorliegenden Zahlen der be-
ruflichen Schulen und können der Fachserie 11 des Statistischen Bun-
desamtes (Bildung und Kultur, Reihe 2 Berufliche Schulen; Tabellen 
2.9,2.10 und 4.4, abrufbar unter www.destatis.de/DE/Service/Bibliothe
k/publikationen-fachserienliste-11.html) entnommen werden.
Zur Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen liegen der Bundesregie-
rung keine Erkenntnisse vor.
Der Bundesregierung liegen auch keine Zahlen dazu vor, wie viele Aus-
zubildende in den Jahren 2017 bis 2019 die Pflegeausbildung abgebro-
chen haben. Nach § 55 Pflegeberufegesetz (PflBG) in Verbindung mit 
§§ 21 ff. Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) 
werden zur Darstellung und Bewertung der beruflichen Ausbildung in 
der Pflege sowie zur Beurteilung gesetzlicher Maßnahmen künftig Erhe-
bungen als Bundestatistik durchgeführt Unter anderem sind nach § 21 
Absatz 2 Nummer 2 PflAFinV die in der Ausbildung nach Teil 2 und 
Teil 5 des Pflegeberufegesetzes befindlichen Personen statistisch zu er-
fassen. Dies wird aufgeschlüsselt nach Personen, die die Ausbildung 
während des Berichtsjahres beendet haben, sowie nach zusätzlichen An-
gaben zu Datum und Grund der Beendigung der Ausbildung einschließ-
lich der Art des Abschlusses (§ 22 Absatz 2 PflAFinV). Die Erhebungen 
werden erstmals für das Jahr 2020 für die neuen Ausbildungen nach dem 
Pflegeberufegesetz durchgeführt (§ 24 Absatz 1 PflAFinV). Darüber hi-
naus wurde im Rahmen der Ende Januar 2019 gestarteten Ausbildungs-
offensive Pflege (2019-2023) der Konzertierten Aktion Pflege die Ein-
richtung einer Arbeitsgruppe unter anderem zur Prüfung der statisti-
schen Erfassung der Ausbildungsabbrüche in der beruflichen Ausbil-
dung durch die Bundesregierung, die Länder, das Statistisches Bundes-
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amt, die Bundesagentur für Arbeit und das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung vereinbart. Die konstituierende Sitzung der Arbeitsgruppe Statistik 
zur Ausbildung in der Pflege erfolgte Ende letzten Jahres.

89. Abgeordneter
Dr. Wieland 
Schinnenburg
(FDP)

In welcher Anzahl von Fällen haben die Gesetzli-
chen Krankenversicherungen nach Kenntnis der 
Bundesregierung jährlich seit 2010 medizinische 
Leistungen wegen formaler Mängel nicht bezahlt, 
obwohl diese durchgeführt wurden (Retaxierung/
Regressierung) und in welcher Höhe haben die 
Gesetzlichen Krankenversicherungen dadurch 
jährlich seit 2010 Mittel eingespart?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Thomas Gebhart
vom 21. Februar 2020

Angaben zur Zahl und Höhe von Vergütungsabschlägen und Vergü-
tungsrückforderungen durch Krankenkassen aufgrund fehlerhafter oder 
unzureichender Verordnungen werden in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung nicht erfasst. Entsprechende Daten liegen der Bundesregierung 
deshalb nicht vor.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur

90. Abgeordneter
Matthias Gastel
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viele Bundeshaushaltsmittel für Planung und 
Bau wurden bis Ende des Jahres 2019 (wenn die-
ser Wert noch nicht verfügbar ist, bitte den zuletzt 
verfügbaren Wert angeben) für das Projekt „Stutt-
gart 21“ in Anspruch genommen (bitte differen-
zieren nach tatsächlich verausgabten und nach 
vertraglich gebundenen Mitteln), und für welche 
Lose mussten die Ausschreibungen mangels An-
geboten oder aus Sicht der Deutschen Bahn AG 
zu teurer Angebote wiederholt werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 20. Februar 2020

Gemäß Finanzierungsvereinbarung vom 2. April 2009 beteiligt sich der 
Bund am Deutsche Bahn (DB)-Projekt Stuttgart 21 im Rahmen der Be-
darfsplanmittel mit einem Festbetrag in Höhe von 563,8 Mio. Euro 
zwecks Einbindung der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm in den Knoten 
Stuttgart.
Der Festbetrag vermindert sich vertragsgemäß durch etwaige EU-Mittel-
zahlungen für das Projekt Stuttgart 21. Da die Zusagen bezüglich der 
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EU-Mittel den vorgenannten Festbetrag inzwischen deutlich überstei-
gen, hat der Bund in der Vergangenheit lediglich 23,248 Mio. Euro an 
Bedarfsplanmitteln aus dem Bundeshaushalt im Vorhaben eingesetzt. 
Die letzte Zahlung erfolgte bereits im Jahr 2012.
Sobald die Höhe der im Vorhaben eingesetzten EU-Mittel die Marke von 
540,552 Mio. Euro übersteigt, ist eine sukzessive Rückzahlung der ein-
gesetzten Bundesmittel vorgesehen, um den Bedarfsplananteil auf null 
zurückzufahren.
Gemäß der Regelung in der Rahmenvereinbarung sind die Mittel, die 
aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für die Nahver-
kehrsanteile des Gesamtvorhabens Stuttgart 21 verwendet werden sol-
len, auf einen Betrag von 500 Mio. DM (255,646 Mio. Euro) beziffert.
Für das GVFG ist eine Indexierung möglich und zugesagt. Der Bundes-
anteil aus dem GVFG-Bundesprogramm in Höhe von zuletzt 168,6 Mio. 
Euro kann ggf. entsprechend der Baupreissteigerungen indexiert werden. 
Bisher sind noch keine Bundesfinanzhilfen aus dem GVFG geflossen.
Die Bundesmittel aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 
(LuFV), die im Rahmen der Bestandsnetzfinanzierung bereitgestellt 
werden, sind plafondiert. Gemäß § 8c LuFV III handelt es sich um 
300 Mio. Euro Mittel nach § 8 Absatz 1 Bundesschienenwegeausbauge-
setz (BSWAG) und um 197 Mio. Euro Mittel nach § 8 Absatz 2 
BSWAG. Der Gesamtplafond ist zu rund 81 Prozent (entspricht rund 
403 Mio. Euro) ausgeschöpft (Stand: 31. Dezember 2018). Abgeflossen 
sind 233 Mio. Euro gemäß § 8 Absatz 1 BSWAG und 170 Mio. Euro ge-
mäß § 8 Absatz 2 BSWAG.
Nach Auskunft der Deutsche Bahn AG (DB AG) wurden im Jahr 2019 
keine Ausschreibungen mangels Angeboten oder auf Grund zu teurer 
Angebote wiederholt.

91. Abgeordneter
Matthias Gastel
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Besteht zwischen der Deutschen Bahn AG und 
SIEMENS eine Vereinbarung, die SIEMENS un-
tersagt, die international als Velaro vermarkteten 
ICE-Züge in Deutschland potenziellen neuen 
Marktteilnehmern zum Kauf oder zum Leasing 
anzubieten, und sind der Bundesregierung ent-
sprechende Anfragen aus den letzten zehn Jahren 
von potenziellen neuen Marktteilnehmern zum 
Kauf oder zum Leasing von in Deutschland zuge-
lassenen Hochgeschwindigkeitszügen bekannt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 19. Februar 2020

Nach Auskunft der Deutsche Bahn AG (DB AG) besteht zwischen SIE-
MENS und der DB AG keine derartige Vereinbarung.
Im Übrigen liegen der Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse vor.
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92. Abgeordneter
Stefan Gelbhaar
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Über welche konkreten neuen Finanzierungssum-
men, die die jeweiligen Anteilseigner Berlin, 
Brandenburg und der Bund hinsichtlich der weite-
ren Finanzierung des Flughafens Berlin Branden-
burg (BER) nach der geplanten Eröffnung im Ok-
tober 2020 aufbringen müssen, wurde im Auf-
sichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin Bran-
denburg (FBB) bereits gesprochen, und wenn dies 
nicht der Fall ist, in welcher Aufsichtsratssitzung 
soll das Thema der Finanzierung des Ausbaus des 
BER auf der Tagesordnung des Aufsichtsrates ste-
hen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 20. Februar 2020

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH hat die Erarbeitung des neuen 
Businessplans 2020 – und mithin die Überarbeitung der Gesamtkosten-
entwicklung – noch nicht abgeschlossen.

93. Abgeordneter
Timon Gremmels
(SPD)

Wie ist die Diskrepanz aus Sicht der Bundesregie-
rung zu erklären, dass die hessische Landesregie-
rung in einer Kleinen Anfrage (Landtagsdrucksa-
che 20/1239) als Lärmschutz-Richtwerte für reine 
und allgemeine Wohngebiete 70 dB(A) tagsüber 
und 60 dB(A) nachts nennt, im Entwurf des Bun-
deshaushaltsplans der Bundesregierung und der 
Bund im Kapitel Straßenausbau (Lärmschutzmaß-
nahmen an Bestandsautobahnen) allerdings von 
den Richtwerten 64/54 dB(A) tagsüber und nachts 
ausgeht), und welche Lärmschutzrichtwerte sind 
verbindlich?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 20. Februar 2020

Die Kleine Anfrage auf Landtagsdrucksache 20/1239 bezieht sich auf 
Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutzgründen, die gemäß 
§ 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, Absatz 1a, 1b Satz 1 Nummer 5 der 
Straßenverkehrs-Ordnung angeordnet werden können. Als Orientie-
rungshilfe hierfür gelten die Regelungen aus den Richtlinien für straßen-
verkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm 
(Lärmschutz-Richtlinien-StV). Die Richtwerte der Lärmschutz-Richtli-
nien-StV für reine und allgemeine Wohngebiete betragen 70 dB(A) zwi-
schen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr tags und 60 dB(A) zwischen 22:00 Uhr 
und 6:00 Uhr nachts.
Für Lärmschutz an bestehenden Bundesfernstraßen in der Baulast des 
Bundes gelten die Regelungen der freiwilligen Lärmsanierung. Lärm-
schutzmaßnahmen sind hiernach möglich, wenn die Auslösewerte der 
Lärmsanierung überschritten werden. Die Auslösewerte der Lärmsanie-
rung sind in den Erläuterungen für Titel 741 39 und Titel 741 49 im 
Straßenbauplan für den Haushalt 2020 (www.bundeshaushalt.de) festge-
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legt. Die Auslösewerte für reine und allgemeine Wohngebiete liegen für 
die Lärmsanierung bei 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts.
Die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV und die Auslösewerte 
der Lärmsanierung für Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes be-
treffen somit unterschiedliche Regelungsbereiche.

94. Abgeordneter
Torsten Herbst
(FDP)

Wie hat sich die Anzahl der Sitzplatzreservierun-
gen bei der DB Fernverkehr AG nach Kenntnis 
der Bundesregierung in den vergangenen zehn 
Jahren entwickelt, und wie haben sich die dadurch 
generierten Einnahmen der DB Fernverkehr AG 
im selben Zeitraum entwickelt (bitte nach Jahren 
aufschlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 19. Februar 2020

Die erbetenen Informationen bezüglich der Anzahl der Sitzplatzreservie-
rungen und den damit verbundenen Einnahmen können nicht veröffent-
licht werden, weil hierbei verfassungsrechtlich geschützte Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse des betroffenen Unternehmens berührt sind. Ihre 
Offenlegung – insbesondere auf dieser Detailebene – würde das wirt-
schaftliche Handeln der Deutsche Bahn AG (DB AG) deutlich beein-
trächtigen und könnte erhebliche Wettbewerbsnachteile nach sich zie-
hen. Eine Kenntnis dieser Zahlen und ihrer Entwicklung würde es kon-
kurrierenden Mobilitätsanbietern ermöglichen, ihr Verhalten im Wettbe-
werb entsprechend zu Lasten der DB AG auszurichten. Daten darüber, 
wie hoch der Verkauf der Sitzplatzreservierungen ist und welche Ein-
nahmen dadurch generiert werden, sind wertvoll für jedes Unternehmen, 
um die eigene Angebots- und Preisgestaltung so zu konzipieren, dass 
sich daraus Marktvorteile ergeben.
Unter Abwägung zwischen dem parlamentarischen Auskunftsanspruch 
einerseits und dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen un-
ter Berücksichtigung möglicher nachteiliger Wirkungen für das betroffe-
ne Unternehmen andererseits hat die Bundesregierung die erbetenen In-
formationen als Verschlusssache „VS – Vertraulich“ eingestuft und der 
Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages übermittelt. Die Ant-
wort der Bundesregierung ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen 
Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutz-
ordnung des Deutschen Bundestages eingesehen werden.*

95. Abgeordneter
Reinhard Houben
(FDP)

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
aus der Forderung der Lokführergewerkschaft 
GDL in der Wirtschaftswoche vom 31. Januar 
2020, die bundeseigene Deutsche Bahn AG solle 
die Zahl der Erste-Klasse-Abteile ausweiten – ins-
besondere auch im Hinblick auf die sinkende ge-
sellschaftliche und politische Akzeptanz für In-
landsflüge?

* Die Bundesregierung hat einen Teil der Antwort als „VS – Vertraulich“ eingestuft. Die Antwort ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt 
und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 19. Februar 2020

Bei der Fahrzeugbeschaffung handelt es sich um eine unternehmerische 
Entscheidung der Eisenbahnverkehrsunternehmen.

96. Abgeordneter
Johannes Huber
(AfD)

Hat die Bundesregierung Kenntnis über nachträg-
liche Manipulationen an elektronischen Datenträ-
gern (www.focus.de/panorama/welt/moeglicherw
eise-absturz-videos-geloescht-handys-der-german
wings-opfern-manipuliert-was-wollen-die-ermittl
er-verheimlichen_id_11486385.html), die den 
Opfern des Germanwings Unglücksfluges 
4U9525 zuzuordnen sind, und falls ja, welche In-
formationen liegen diesbezüglich vor?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 20. Februar 2020

Der Bundesregierung liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor.

97. Abgeordneter
Sven-Christian 
Kindler
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viel Fläche wurde zwischen 2005 und 2019 
in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und 
Weilheim-Schongau durch Projekte des Bundes-
fernstraßenbaus versiegelt (bitte jahresscheiben-
genau aufschlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 19. Februar 2020

Dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur liegen 
dazu keine eigenen Informationen vor.

98. Abgeordneter
Stephan Kühn 
(Dresden)
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Kosten sind für den Bund seit 2013 im 
Zusammenhang mit der Einführung der Infra-
strukturabgabe und der seit Bekanntwerden des 
EuGH-Urteils eingeleiteten Beendigung der 
Maut-Verträge sowie des eingeleiteten Streitbeile-
gungsverfahrens bisher insgesamt entstanden 
(Stand: 10. Februar 2020), und welche Kosten, in-
begriffen der Erstattungs- und Entschädigungsan-
sprüche von Autoticket und ihrer Unterauftrag-
nehmer (siehe dpa-Meldung vom 1. Februar 
2020) sowie der Schätzungen des Bundes über 
potentielle Schadensersatzansprüche der Betrei-
berfirmen, werden seitens des Bundes noch er-
wartet?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 18. Februar 2020

Die entstandenen Kosten seit 2013 werden wie folgt aufgeschlüsselt:
Im Jahr 2013 sind keine Kosten entstanden.

ISA-Ausgaben 2014 in € 2015 in €
Personal      0 1.190.000
Sonst. Sächliche Verwaltungskosten 
und sonstige Kosten (u. a. Berater)

     0 1.300.000

Gutachten 61.000    29.000
Gesamt 61.000 2.519.000

ISA-Ausgaben Soll 2016
in €

Ist 2016
in €

Soll 2017
in €

Ist 2017
in €

Soll 2018
in €

Ist 2018
in €

Personal  6.461.000 1.779.000 6.218.000  1.660.000 11.879.000  2.531.000
Sachmittel    768.000   231.000 1.011.000    335.000  8.800.000    747.000
Sachverständige  4.000.000 6.885.000   500.000*  9.539.000 16.550.000 15.735.000
Gesamt 11.229.000 8.895.000 7.729.000 11.534.000 37.229.000 19.013.000

* Der Ansatz wurde mit Bewilligung des Antrags auf überplanmäßige Ausgabe auf 10.000.000 Euro erhöht.

ISA-Ausgaben Soll 2019 in € Ist 2019 in € Ist 2020 in €
Personal 28.551.000  3.934.000 265.000
Sachmittel 37.558.000  9.978.000  29.000
Sachverständige 20.285.000 16.343.000   2.000
Gesamt 86.394.000 30.255.000 296.000

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale In-
frastruktur stehen den privaten Vertragsparteien insgesamt keinerlei Ent-
schädigungsansprüche gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen 
der Beendigung der Verträge zu.

99. Abgeordneter
Stephan Kühn 
(Dresden)
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welchen Anteil (in Prozent und in Euro insge-
samt)· an der Lkw-Maut erhalten die Städte und 
Kommunen seit Ausweitung der Lkw-Maut auf 
alle Bundesstraßen am 1. Juli 2018, und welche 
Anteile (in Prozent und in Euro, insgesamt) an der 
Lkw-Maut erhielten die zehn deutschen Städte 
mit dem größten Mautaufkommen in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich bisher (bitte tabellarisch auf-
schlüsseln, vgl. Antwortschreiben des Parlamen-
tarischen Staatssekretärs Bilger vom 3. Juni 2019 
an Stephan Kühn (Dresden) MdB, Aktenzeichen 
StV 10/3151.1/3)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 20. Februar 2020

Zur Beantwortung Ihrer Anfrage wird auf die beigefügte Tabelle verwie-
sen.
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Die Zahlen der Mauteinnahmen des zweiten Halbjahres 2019, die auf 
die Städte und Kommunen entfallen, liegen dem BMVI noch nicht vor.
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100. Abgeordnete
Steffi Lemke
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

An wie vielen Tagen wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung im Jahr 2019 die realen Fahrrin-
nentiefen der Elbe von 1,40 m, 1,20 m und 1,00 m 
zwischen tschechischer Grenze und Geesthacht 
unterschritten (bitte insgesamt und nach den Elbe-
strecken E1–E9 aufschlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 19. Februar 2020

Fahrrinnentiefenunterschreitungen Elbe 2019
Elbestrecke 1,40 m 1,20 m 1,00 m

1 153 109  86 (78)* 
2 148  89  64 (64)* 
3 126  94  81 (71)* 
4 226 171 124 (72)* 
5 164 117  86 (9)*  
6  97  84  16      
7 177 136  87 (1)*  
8 200 133  94      
9 230 171 122 (104)*

* Zahl der Unterschreitungstage, an denen die Fahrrinnentiefe wegen nicht durchführba-
rer Peilungen (zu geringe Wasserstände) nicht ermittelt werden konnte.

101. Abgeordnete
Steffi Lemke
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viele Transporte (bitten ach Zählstellen 
(Schleuse Geesthacht, Stadtstrecke Magdeburg, 
deutsch-tschechische Grenze und Schleuse Schar-
nebeck) sowie nach Gütertonnen (in Tonnen) und 
Container (TEU) aufschlüsseln) fanden nach 
Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2019 auf 
der Elbe und dem Elbe-Seitenkanal statt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 19. Februar 2020

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Anlage verwiesen.
Für das Schiffshebewerk Scharnebeck liegen der Bundesregierung keine 
Informationen vor.
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102. Abgeordnete
Filiz Polat
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Autobahnprojekte des Vordringlichen Be-
darfs im Bundesverkehrswegeplan 2030 mit ho-
her Umweltbetroffenheit haben nach den aktuells-
ten Kostenschätzungen ein Nutzen-Kosten-Ver-
hältnis von unter 3,0, und wie begründet die Bun-
desregierung die aufrechterhaltene Einstufung des 
BAB-Projektes A 33-Nord als „Vordringlichen 
Bedarf“, nachdem der Nutzen-Kosten-Faktor zu-
letzt infolge von Kostensteigerungen und gleich-
zeitiger hoher Umweltbetroffenheit deutlich ge-
sunken ist (www.filiz-polat.de/presse/meldung/po
lat-nutzen-kosten-faktor-einer-a33-nord-sinkt-deu
tlich.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 17. Februar 2020

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP 2030) sind folgende der Fra-
gestellung entsprechenden Bundesautobahnvorhaben ausgewiesen.

Nr. Bezeichnung
A 014 AS Dahlenwarsleben Wittenberge (Lgr. ST/BB)
A 014 Lgr. ST/BB AS Karstädt
A 020 AD A 28/A 20 (Westerstede) AK Hohenfelde (A 23/A 26)
A 033 Osnabrück/N (A 1) Osnabrück/Belm
A 039 AS Lüneburg-N (B 216) AS Weyhausen (B 188)
A 098 Rheinfelden Tiengen (1. Fahrbahn)

Im Zuge der Aktualisierung von abschnittsbezogenen Maßnahmenkos-
ten hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die 
Bauwürdigkeit des geplanten Neubaus der A 33, Osnabrück/N (A l)–Os-
nabrück/Belm überprüft. Nach dem Ergebnis der Maßnahmenbetrach-
tung ist die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens weiterhin gegeben. Der ge-
setzlich verankerte Planungsauftrag für das im Bedarfsplan für die Bun-
desfernstraßen 2016 mit der Dringlichkeit „Vordringlicher Bedarf“ ent-
haltene Projekt wird daher weiterverfolgt.

103. Abgeordneter
Frank Schäffler
(FDP)

Was unternimmt die Bundesregierung, um die ge-
plante Sanierung der Kanalbrücke in Jössen, die 
laut Medienberichten entgegen der ursprünglichen 
Planung nicht mehr in diesem Jahr ertüchtigt wird 
(www.mt.de/lokales/petershagen/2269S424_Joess
er-Bruecke-wird-vorerst-nicht-saniert.html), 
schnellstmöglich umzusetzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 20. Februar 2020

Damit die Verzögerung bei der Sanierung der Brücke Jössen so gering 
wie möglich ist, soll zügig eine Stelle für die Instandsetzung und den 
Neubau von Brücken über die Mittelweser besetzt werden.
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104. Abgeordneter
Dr. Wieland 
Schinnenburg
(FDP)

Bis wann werden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung auf der A 7 hinter dem Elbtunnel in Rich-
tung Süden die Lamellen repariert und von den 
„Horror-Hubbeln“ (Mopo: www.mopo.de/hambur
g/taeglich-gruesst-das-murmeltier-horror-hubbel-s
orgen-fuer-mega-staus-vormelbtunnel-33725352) 
befreit sein, und welche Maßnahmen werden ge-
troffen um die auftretenden kilometerlangen 
Rückstaus zu reduzieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 20. Februar 2020

Die derzeit laufende Maßnahme (Lamellentausch der Brückenüber-
gangskonstruktion an zwei Fahrstreifen im Bereich der künftigen Mittel-
streifenüberfahrt an der Hochstraße Elbmarsch) wird Mitte März 2020 
abgeschlossen.
Der aktuelle Tausch der Lamellen erfolgt unter Sperrung von zwei Fahr-
streifen nachts in der Zeit zwischen 21:00-4:00 Uhr. Tagsüber werden 
die Überfahrsysteme über die Lamellen „geklappt“, damit die Nutzer al-
le drei Fahrstreifen nutzen, Pendlerverkehre und Wirtschaftsverkehre am 
Tag abgewickelt werden können. Das Überfahrsystem kann in diesem 
Bereich mit 50 km/h überfahren werden. Weitere Gegenmaßnahmen zu 
den Stauungen, wie entsprechende Informationen über den Verkehrsfunk 
und anderen Medien, finden statt.

105. Abgeordneter
Benjamin Strasser
(FDP)

Wie wird sich nach der Reform des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) die Förderquo-
te des Bundes entwickeln, wenn sowohl eine Aus-
baumaßnahme als auch eine Elektrifizierung der 
Bodenseegürtelbahn durchzuführen sind (vgl. 
www.schwaebische.de/home_artikel,-der-bundes
verkehrsminister-ist-jetzt-wach-gekProzentC3Pro
zentBCsst-arid,11176226.html) (bitte am konkre-
ten Beispiel beantworten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 17. Februar 2020

Der Bund unterstützt die Länder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
mit unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten, Grundlagen dafür 
sind das Regionalisierungsgesetz, das Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (GVFG) sowie die Erhöhung der Mittel aus dem Umsatzsteuer-
aufkommen des Bundes als Ersatz für die Mittel des Entflechtungsgeset-
zes.
Bei dem genannten Vorhaben werden zunächst die grundsätzlichen Vor-
rausetzungen geschaffen, wie insbesondere die Konkretisierung der Pla-
nung und der Nachweis der Gesamtwirtschaftlichkeit des Vorhabens Da-
nach erfolgt die Bewertung der entsprechenden Förderung.
Die Handhabung bei Vorhabenbestandteilen mit unterschiedlichen För-
dersätzen wird derzeit abgestimmt. Klar ist, dass solche Konstellationen 
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zu keinen Nachteilen in der Förderpartizipation des Landes und zu Las-
ten des Projektes und dessen Finanzierbarkeit führen dürfen.

106. Abgeordneter
Andreas Wagner
(DIE LINKE.)

Über wie viele Fahrradstellplätze verfügt die 
Deutsche Bahn AG?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 18. Februar 2020

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Frage 1 a)–e) der 
Kleinen Anfragen auf Bundestagsdrucksache 19/16788 verwiesen.

107. Abgeordneter
Andreas Wagner
(DIE LINKE.)

Ist nach Kenntnissen der Bundesregierung der 
zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen 
Murnau und Uffing, und wenn ja, in welchem 
Zeitplan, vorgesehen, um die von Pro Bahn und 
anderen befürchtete Überlastung der Strecke bei 
der Einführung des Deutschlandtaktes im einglei-
sigen Zustand mit zwei Zugpaaren pro Richtung 
und Stunde zu vermeiden (www.merkur.de/lokale
s/garmisch-partenkirchen/murnau-ort29105/pro-b
ahn-infrastruktur-am-ende-kapazitaeten-1229086
2.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 17. Februar 2020

Mithilfe der laufenden Arbeiten zum Deutschlandtakt wird der passge-
naue Infrastrukturbedarf anhand eines Zielfahrplans ermittelt. Erst mit 
Vorlage des dritten und finalen Gutachterentwurfs zum Zielfahrplan 
können Einzelheiten beantwortet werden. Die Zuständigkeit für Pla-
nung, Organisation und Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs 
liegt im Übrigen bei den Ländern.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit

108. Abgeordnete
Doris Achelwilm
(DIE LINKE.)

Über welche deutschen Seehäfen wurden im ver-
gangenen Jahr Kernbrennstoffe für Im- und Ex-
port und Wiederaufbereitung umgeschlagen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 17. Februar 2020

Im Jahr 2019 wurden Kernbrennstoffe über die Seehäfen Hamburg, Ros-
tock und Nordenham umgeschlagen.

109. Abgeordnete
Steffi Lemke
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welchen Umfang an Kies- und Sandabbau (aufge-
schlüsselt in Zeitraum und Menge in m3) hat die 
Bundesregierung seit der Ausweisung der Schutz-
gebietsverordnungen für die Naturschutzgebiete 
innerhalb der deutschen Ausschließlichen Wirt-
schaftszone (AWZ) am 22. September 2017 des 
genehmigt, und welche Gefahren gehen damit aus 
Sicht des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit für das Erreichen 
der. Schutz- und Erhaltungsziele (inklusive der 
Berücksichtigung des Verschlechterungsverbot) 
innerhalb der Naturschutzgebiete einher?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 19. Februar 2020

Der Bund erteilt keine Genehmigungen für den Sand- und Kiesabbau in 
der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ).
Die Erteilung von Abbaugenehmigungen liegt gemäß der Paragraphen 
136 und 137 des Bundesberggesetzes auch in der AWZ in der Zuständig-
keit der Bundesländer.
In den Naturschutzgebieten (NSG) der AWZ findet ein Abbau von Sand 
und Kies ausschließlich im NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche 
Bucht“ statt. Für die Erteilung eines Hauptbetriebsplanes für das Abbau-
feld „OAM III“ für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 
2023 hat das Bundesamt für Naturschutz (BfN) eine Stellungnahme un-
ter Aufnahme von Nebenbestimmungen abgegeben. In diesem Fall geht 
das BfN u. a. wegen der geringen Abbaumengen nicht von erheblichen 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter aus.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

110. Abgeordneter
Dr. Christoph 
Hoffmann
(FDP)

„Plant die Bundesregierung durch Veränderungen 
der eigenen Vergabepraxis, den Anteil deutscher 
Unternehmen an der Vergabe von Ausschreibun-
gen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
zu erhöhen (Antwort auf meine schriftliche Frage 
Nr. 1/338 vom 28. Januar 2020), und welche Kri-
terien wie soziale Standards, ökologische Stan-
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dards, Technologie, Innovation oder sogenannte 
„lifecycle costs“ sind nach Kenntnis der Bundes-
regierung bei der Vergabe von Ausschreibungen 
im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit an 
Unternehmen neben dem Preis ebenfalls rele-
vant?“

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle
vom 20. Februar 2020

Deutschland hat sich im Rahmen des OECD-Konsensus zur hundertpro-
zentigen Lieferaufbindung verpflichtet und schreibt gemäß den gelten-
den Schwellenwerten international öffentlich aus. Zurzeit ist keine Än-
derung der Vergabepraxis geplant.
Die neben dem Preis relevanten Kriterien finden sich für die finanzielle 
Zusammenarbeit (FZ) unter www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Down
load-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergaberichtlinien-2019-Deut
sch-Internet_2.pdf und unter www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Dow
nload-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_D
E.pdf.
Für Vergaben der technischen Zusammenarbeit (TZ) finden sich die ent-
sprechenden Informationen unter www.giz.de/de/downloads/giz2019-d
e-beschaffungsbericht-2018.pdf und unter www.giz.de/de/downloads/gi
z2019-de-nachhaltige-beschaffung-low-res.pdf.

111. Abgeordneter
Dr. Christoph 
Hoffmann
(FDP)

Hat das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als zu-
ständiges Ressort für die Zahlungen in den Ama-
zonienfonds Kenntnis vom Vorstoß des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukle-
are Sicherheit (BMU), die Zahlungen weiterhin 
zurückzuhalten und unterstützt das BMZ diesen 
Vorstoß des BMU (www.handelsblatt.com/politik/
deutschland/amazonasgebiet-umweltministerin-ha
elt-geld-fuer-amazonas-regenwald-weiter-zuruec
k/25472668.html?ticket=ST-2007272-O6V4Id6D
SLZ2IgiaibL5-ap5)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle
vom 20. Februar 2020

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit (BMU) leistet keinerlei Zahlungen in den Amazonienfonds. Förder-
maßnahmen des BMU in Brasilien stehen nicht im Zusammenhang mit 
dem Amazonienfonds.

112. Abgeordneter
Ottmar von Holtz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundes-
regierung bezüglich des von Bundesminister Mül-
ler angekündigten Aussteigerprogramms für Boko 
Haram-Kämpfer (bitte Startzeitpunkt und finanz-
iellen Umfang angeben) und wie viele Personen 
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plant die Bundesregierung, mit diesem Programm 
zu erreichen (www.oldenburger-onlinezeitung.de/
nachrichten/entwicklungsminister-will-staerkere-
unterstuetzung-der-sahelzone-32567.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Maria Flachsbarth
vom 18. Februar 2020

Die Bundesregierung prüft, ob ein eigenes Programm für Aussteiger ge-
schaffen oder bisherige Maßnahmen und Programme, die bereits von der 
Bundesregierung unterstützt werden, ausgeweitet werden.

113. Abgeordneter
Uwe Kekeritz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welchen Standpunkt nimmt die Bundesregierung 
als Anteilseignerin bei der Afrikanischen Ent-
wicklungsbank in Bezug auf den Bau des 
INGA III-Staudamms ein vor dem Hintergrund, 
dass ein Großteil des erzeugten Stroms nach Süd-
afrika exportiert bzw. dem Bergbausektor zuge-
führt werden soll und somit nicht der kongolesi-
schen Bevölkerung zur Verfügung stehen wird 
(https://taz.de/Inga-Staudamm-in-Kongo/!565
6570), und welche Kenntnisse hat die Bundesre-
gierung über die sozialen und ökologischen Aus-
wirkungen des geplanten Staudamms?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle
vom 17. Februar 2020

Derzeit liegt der Bundesregierung kein Projektvorschlag der Afrikani-
schen Entwicklungsbank (African Development Bank – AfDB) zur Fi-
nanzierung des Baus des INGA III-Staudamms vor. Für eine Bewertung 
der sozialen und ökologischen Auswirkungen, der erwarteten Entwick-
lungswirkungen sowie der geplanten Nutzung des erzeugten Stroms gibt 
es daher gegenwärtig keine belastbare Grundlage.

114. Abgeordnete
Eva-Maria 
Schreiber
(DIE LINKE.)

In welcher Höhe hat die Bundesregierung neben 
den Ebola-Bonds Pandemie-Katastrophen-Bonds 
der Pandemie Emergency Financing Facility 
(PEF), welche die Weltbank 2016 mit SwissRe 
und MunichRe auf den Weg gebracht hat, mitfi-
nanziert (seit 2016 bitte auflisten), und welche 
Bedingungen müssen erfüllt sein, damit es zu den 
Zahlungen der Prämien kommt? (https://m.tagess
piegel.de/verbraucher/coronavirus-inbegriffen-we
nn-anleger-gegen-pandemien-wetten/2551181
8.html)?

Drucksache 19/17308 – 74 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.

juris Lex QS
09052024 ()

http://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/entwicklungsminister-will-staerkere-unterstuetzung-der-sahelzone-32567.html
https://taz.de/Inga-Staudamm-in-Kongo/!5656570
https://m.tagesspiegel.de/verbraucher/coronavirus-inbegriffen-wenn-anleger-gegen-pandemien-wetten/25511818.html


Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Maria Flachsbarth
vom 18. Februar 2020

Der Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014 hatte gezeigt, dass es insbeson-
dere in Entwicklungsländern schwierig sein kann, bei einer Pandemie 
schnell finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um Gegenmaßnah-
men einzuleiten. Während des G20-Gipfels im November 2014 in Bris-
bane wurde daher die Weltbank aufgefordert, neue Mechanismen zur 
Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen von Pandemien zu entwickeln.
Die Pandemie Emergency Financing Facility (PEF) der Weltbank setzt 
diese Aufforderung um. Sie ist ein innovatives Finanzierungsinstrument, 
durch welches das Risiko einer Pandemie über eine Rückversicherung 
am Kapitalmarkt abgesichert wird.
Die Bundesregierung unterstützt die Weltbank bei der Pilotierung dieses 
Instrumentes und stellt ihr hierfür über fünf Jahre (2017–2021) jeweils 
5 Mio. EUR zur Verfügung. Damit werden auch Couponzahlungen der 
Bonds und mit diesen verbundene Versicherungsleistungen mitfinan-
ziert. Japan beteiligt sich mit 50 Mio. US-Dollar an der Versicherungs-
komponente. Weitere 50 Mio. US-Dollar wurden über den Fonds der 
Weltbank für die ärmsten Länder (IDA) bereitgestellt.
Eine Versicherungsleistung wird ausgelöst, wenn bei einer Pandemie be-
stimmte Grenzwerte bezüglich Ausbreitungsgrad und -geschwindigkeit, 
Dauer der Epidemie sowie Mortalität überschritten werden. Versicherte 
Krankheitserreger sind Influenza A, Coronaviridae (wie SARS, MERS), 
Filoviridae (z. B. Ebola, Marburg) und zoonotische Erkrankungen 
(Krim-Kongo-Fieber, Rift-Valley-Fieber, Lassa-Fieber).
Die Bundesregierung hatte sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die 
Weltbank zusätzlich zur Versicherungskomponente auch einen Zusatz-
fonds (Bargeldkomponente) für die PEF einrichtet. Über die Bargeld-
komponente werden nicht-versicherte Krankheitserreger abgedeckt so-
wie schwerwiegende Epidemien/Pandemien, die die Indikatoren nicht 
erreichen und damit keine Ausschüttung der Versicherung auslösen. Für 
die Bargeldkomponente hat die Bundesregierung bislang 50 Mio. Euro 
zur Verfügung gestellt. Die Bargeldkomponente kam bereits bei der Be-
kämpfung der Ebola-Ausbrüche 2018 und 2019 in der Demokratischen 
Republik Kongo zum Einsatz.

Berlin, den 21. Februar 2020
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